
1Rechtsanwaltskammer Mai 2014

Kammermitteilung

Rechtsanwaltskammer  Braunschweig

Ausgabe 02 / 2014

Einladung
zum Tag der offenen Tü� r

bei der

Rechtsanwaltskammer Braunschweig

Lessingplatz 1, 38100 Braunschweig,

am 25.06.2014, ab 13:00 Uhr



KammermitteilungKammermitteilung

2 Rechtsanwaltskammer Mai 2014

Die Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer Braunschweig
Lessingplatz 1, 38100 Braunschweig

Tel.: 0531/12 33 50, Fax: 0531/12 33 5 66
E-Mail: info@rak-braunschweig.de, Internet: www.rak-braunschweig.de

Geschäftsführung:

Rechtsanwältin Petra Boeke

Geschäftsstellenmitarbeiter: Aufgabenbereich:

Frau Nadine Friedrichs - Zulassungsangelegenheiten/Kammerwechsel
Tel.: 0531/ 12335-13 - Abwicklung/Vertretung

- Mitgliederverwaltung
- Referendararbeitsgemeinschaft
- Fachanwaltschaften
- Widerrufsverfahren/AGH Verfahren

Frau Catrin Schulze - Beschwerden/ Vermittlungen
Tel.: 0531/ 12335-15 - RA-Ausweise

- Internet/Homepage
- Seminare
- Anwaltsgericht

Frau Jasmin Dörgeloh - Buchhaltung
Tel.: 0531/ 12335-14 - Gebührengutachten

- Schiedsverfahren und Schlichtungen

Frau Anika Bäse - Ausbildung Rechtsanwaltsfachangestellte
Tel.: 0531/ 12335-12 - Begabtenförderung

- Fachanwaltschaften



KammermitteilungKammermitteilung

3Rechtsanwaltskammer Mai 2014

für erhebliche Aufregung bei vielen der Kammermitglieder hat die Entscheidung des Bundessozialge-
richtes hinsichtlich der Versicherungspflicht der Syndikusanwälte geführt.

Viele der betroffenen Kolleginnen und Kollegen haben sich an die Kammer mit der Bitte um Unterstüt-
zung gewandt und ich darf an dieser Stelle versichern, dass uns das Problem sehr wohl bewusst ist.

Die Problematik der Syndikusanwälte im Bereich der Rentenversicherung beschäftigt uns bereits seit
vielen Jahren. Auf Anregung der Kammern ist mit den Rentenversicherungen eine Regelung getroffen
worden, die in den letzten Jahren Grundlage für die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversiche-
rungspflicht und für die Versicherung bei den Versorgungswerken gewesen ist.

Sie alle kennen diese Regelung. Diese beruhte ebenfalls auf Entscheidungen der Sozialgerichte.
Warum das Bundessozialgericht nunmehr in Abkehr von dieser gefundenen Regelung allein auf die Dop-
pelberufstheorie abgestellt hat und die Tätigkeit des Sydikusanwaltes für den Arbeitgeber grundsätzlich
nicht als anwaltliche Tätigkeit eingestuft hat, ist nicht recht nachvollziehbar.

Eine Lösung kann diesbezüglich nur durch eine Gesetzesänderung erfolgen. Dies bedeutet, dass die Anwaltschaft im politischen Raum für
eine entsprechende gesetzliche Regelung eingetreten muss. Schon jetzt muss darauf hingewiesen werden, dass es sicherlich einflussreiche
politische Stimmen geben wird, die einer solchen Gesetzänderung gerade entgegentreten und für eine Versicherungspflicht aller Syndikus-
anwälte in der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht plädieren werden.

Wir dürfen hierbei nicht verkennen, dass die berufsständischen Versorgungswerke manchen politischen Parteien schon immer ein Dorn im
Auge gewesen sind. Immer wieder werden Stimmen laut, die eine Überführung der Versorgungswerke in die gesetzliche Rentenversiche-
rung fordern.

Sie dürfen versichert sein, dass wir das Problem im Rahmen der Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer in Magdeburg im
Mai 2014 besprechen und diskutieren werden. Es war auch bereits mehrfach Thema auf den Präsidentenkonferenzen. Allerdings ist die
rechtliche Situation schwierig und die Lösung noch umso schwieriger, zumal sie von politischer Willensbildung abhängig bleibt, selbst
wenn die Kammern einen Vorschlag unterbreiten.

Ich habe diese Form der Beantwortung Ihrer Anfragen in den Kammermitteilungen gewählt, damit alle Betroffenen einheitlich informiert
werden und ich nicht auf jedes Schreiben einzeln reagieren muss.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist zudem der Willensbildungsprozess noch nicht abgeschlossen und Konkretes lässt sich noch nicht berichten.
Die Kammer wird Sie jedoch auf dem Laufenden halten.

Für alle Kolleginnen und Kollegen wird die Herausforderung in der Zukunft die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs sein.
Gerade für die älteren Kollegen wird der Abschied von der liebgewonnenen Akte in Papierform sicherlich eine erhebliche Umstellung be-
deuten. Es gibt hier auch zu Recht kritische Stimmen.

Unabhängig davon müssen wir aber der Gesetzeslage Rechnung tragen und uns darauf einstellen, wie auch die Justiz.

Die Kammern werden sich deshalb an der Einführung aktiv beteiligen. Wir wollen, dass unsere Forderungen berücksichtigt werden und im
Ergebnis etwas Vernünftiges herauskommt und nichts, was von der Justiz entwickelt und den Anwälten vorgegeben wird. 

Abschließend darf ich Sie alle recht herzlich zu unserem Tag der offenen Tür am 25.06.2014 ab 13.00 Uhr in unser Haus einladen.
Ich wäre dankbar, wenn Sie uns hinsichtlich Ihres Erscheinens eine kurze Mitteilung per E-Mail, telefonisch oder Fax zukommen lassen
könnten, damit wir bezüglich der zu erwartenden Teilnehmerzahl zumindest etwas kalkulieren können.

Da dies die letzten Kammermitteilung vor den Sommerferien ist, wünsche ich Ihnen allen einen schönen und erholsamen Urlaub, wenn Sie
denn die Ferienzeit zur Erholung nutzen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr

Michael Schlüter 
Präsident
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Aus der Arbeit des Vorstandes

Geschäfts- und Tätigkeitsbericht der Rechtsanwaltskammer für den
Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig gemäß §81 Abs. 1 BRAO
Über die Tätigkeit der Rechtsanwaltskammer und ih-
res Vorstandes im Jahre 2013 berichte ich wie folgt:

I. Mitgliederstand und Mitgliederentwicklung

Im Kalenderjahr 2013 verstarben am:
24.01.2013 Peter Piontek, Bad Harzburg

Am 31.12.2013 hatte die Rechtsanwaltskammer
Braunschweig folgenden Mitgliederstand:

Rechtsanwälte insgesamt mit Rechtsbeiständen und
GmbH:

1680 Vorjahr 1669
Rechtsanwälte (männl.)

1141 Vorjahr 1145
Rechtsanwältinnen:                                                          

526 Vorjahr 500
Rechtsbeistände:

4 Vorjahr 4
Mitglieder aus EG-Mitgliedstaaten
(gemäß § 206 Abs. 1 BRAO;§ 5EuRAG):                        

3 Vorjahr 4
RA-GmbH:

6 Vorjahr 4

Im Geschäftsjahr wurden neu zugelassen:

Rechtsanwälte:
40 Vorjahr 53

Rechtsanwältinnen:
36 Vorjahr 34

Rechtsbeistände:
0 Vorjahr 0

Mitglieder aus EG-Mitgliedstaaten 
(gemäß § 206 Abs. 1 BRAO/§5EuRAG):

0 Vorjahr 1
RA-GmbH:

0 Vorjahr 2
Insgesamt:

76 Vorjahr 90

Im Berichtsjahr sind ausgeschieden:

a) durch Verzicht:
35 Vorjahr 33

b) durch Zulassungswechsel:
23 Vorjahr 25

c) durch Widerruf:
- gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 7 
(Vermögensverfall):

1 Vorjahr 1
- gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 9 
(Nichtunterh. Haftpflicht):

0 Vorjahr 1
d) durch Tod:

1 Vorjahr 3
Ausgeschiedene Rechtsbeistände:

0 Vorjahr 0
Ausgeschieden insgesamt:

60 Vorjahr 63
Kammermitglieder insgesamt:

1680 Vorjahr 1669

Die Zahl der Kammermitglieder hat sich damit im Be-
richtsjahr 2013 um insgesamt 11 erhöht, dies bedeutet
einen prozentualen Zuwachs von 0,66 Prozent.

II. Kammerversammlung

Während des Berichtsjahres fand eine ordentliche
Kammerversammlung am 10. April 2013 in Braun-
schweig statt. 

III. Tätigkeit der Abteilungen der Kammer

1. Abteilung für Zulassungsangelegenheiten

Anträge auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft: ge-
samt

80 Vorjahr 95
(Zulassungen aus anderen Kammerbezirken/inkl.                   
Umzulassungen im Umlaufverfahren und 
Zulassungen im streitigen Verfahren)

31 Vorjahr 35
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Anträge auf Zulassung einer GmbH:                                         
1 Vorjahr 3

Anträge auf Zulassung gem. § 2 EuRAG:                                 
1 Vorjahr 0

Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis nach dem 
Rechtsberatungsgesetz:

0 Vorjahr 0
Unerledigte Anträge zum 31.12.2013:                                                   

4 Vorjahr 4
Rücknahme von Zulassungsanträgen:                                         

1 Vorjahr 1
Erfolgte Zulassungen:

76 Vorjahr 90
(inkl. Umzulassungen und GmbH-Zulassungen)
Widerrufsverfahren                                                                     

2 Vorjahr 2 

2. Abteilungen für Beschwerdesachen

Im Jahre 2012 sind bei der Kammer 65 Beschwerden
unerledigt gewesen. 
Davon sind im Jahr 2013

Abt. II Abt. III
als unbegründet zurück-
gewiesene Beschwerden 6 11
anderweitige Erledigung fanden 5 9
Abgabe an GSTA und STA
erfolgte bei 1 1

Abt. II Abt. III
es mussten  Rügen ausgesprochen 4 7
und Ermahnung wurden
ausgesprochen 0 1
Nicht erledigt wurden somit 20 Beschwerden aus dem
Jahr 2012.

Im Jahre 2013 sind bei der Kammer insgesamt in den
Beschwerdeabteilungen 127 Beschwerden eingegan-
gen, anhängig und bearbeitet worden.

Abt. II Abt. III
Als unbegründet konnten
Beschwerden 20 14
eingestellt werden.
Eine anderweitige Erledigung
fanden Beschwerden 4 2
Im Berichtsjahr 2013 mussten 
Rügen 3 2
ausgesprochen werden

Belehrungen wurden gegeben
bei Beschwerden 3 2
Aus Anlass der Beschwerden
mussten in Fällen 0 0
die Angelegenheiten an die Generalstaatsanwaltschaft
zur Einleitung anwaltsgerichtlicher Ermittlungen ab-
gegeben werden

Insgesamt sind damit 50 Fälle
aus 2013 entschieden 30 20

Nicht erledigt sind
77 Beschwerden 32 45
im Jahr 2013

Abt. X -Vermittlungen
Im Jahr 2013 gab es insgesamt Vermittlungen

26
unerledigt davon sind 3

Die Vermittlungen wurde den Beschwerdeabteilung
entzogen und die hierfür neu gegründete Vermitt-
lungsabteilung zugeordnet.
Die hohe Zahl der Vermittlungsverfahren zeigt, dass
sowohl bei den Mitgliedern als auch bei den Mandan-
ten eine große Akzeptanz besteht. Dies wird auch da-
durch belegt, dass 90 % der Verfahren im Berichtsjahr
erledigt werden konnten und damit ein wesentlichere
schnellere Lösung und Befriedigung als in den Be-
schwerdeverfahren erreicht wird. Zudem konnten die
Zahl der Beschwerden reduziert werden.

3. Abteilung für Ausbildungsfragen nichtjuristischer
Mitarbeiter

Der Berufsbildungsausschuss der Rechtsanwaltskam-
mer wurde gebildet für den Zeitraum vom 03.02.2011
bis zum 02.02.2015 aus jeweils 6 ordentlichen und 6
stellvertretenden Mitgliedern aus den Bereichen Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer und Berufsschullehrer.

Im Jahr 2013 fanden 2 Sitzungen statt: am 11.04.2013
und am 30.10.2013; es wurden grundsätzliche Fragen
der Berufsausbildung besprochen.
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Im Kammerbezirk bestehen 7 Prüfungsausschüsse
für die Abnahme von Fachangestelltenprüfungen: 

Braunschweig (3 Ausschüsse)
Göttingen
Goslar
Northeim (Göttingen-Süd)
Wolfsburg

Seit dem 25.04.2012 besteht ein Aufgabenausschuss.
Er wurde bis zum 30.11.2016 bestellt. Er wurde aus 16
Mitgliedern aus den Bereichen Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer und Berufsschullehrern gebildet. 

VORGANG IM Geschäftsjahr Vorjahr
2013       2012

Neueintragungen 118 145
vorzeitig Gelöschte 28 36
während der Probezeit 16 16
vor Ausbildungsantritt 5 13
durch den Auszubildenden 1
im gegenseitigen Einvernehmen 3
Aufgabe der Berufsausbildung 3
Teilnahme
Einstiegsqualifizierung 2 1
Zwischenprüfungs-
teilnehmeranzahl 101 105
Abschlussprüfung
Winter 2012/2013 und
Sommer 2013 108
davon bestanden 96
davon nicht bestanden 12
davon in 2013
geprüfte Wiederholer 11
davon endgültig
nicht bestanden 2
Abschlussprüfung
Winter 2011/2012 und
Sommer 2012 123
davon bestanden 113
davon nicht bestanden 10
Wiederholer 7
davon endgültig
nicht bestanden 2
Aufnahme Stipendiatinnen
Begabtenförderung 1 1

Notenspiegel der Prüfungsergebnisse im Berichtsjahr
2013.
Note 1 2 3 4 nicht

bestanden
Prüfungs-
ergebnisse 2013 3 29 54 11 12
in % 2,75 26,61 49,54 10,09 11,01
Vorjahr in % 4,88 26,02 34,96 26,02 8,13

Zum ehrenamtlichen Ausbildungsberater ist bis dato
bestellt worden
für den OLG-Bezirk Braunschweig: Herr RA Ulrich
Conrady, Braunschweig

4. Abteilung für anwaltliche Aus- und Fortbildung,
Fachanwaltschaften

48 (Vorjahr: 38) Anträge auf Gestattung von Fachan-
waltsbezeichnungen wurden gestellt.

Fachanwaltsanträge:
Im Geschäftsjahr 2013 sind 48 Fachanwaltsanträge bei
der Rechtsanwaltskammer Braunschweig eingegan-
gen. Von diesen wurden durch den Fachausschuss und
die Abteilung des Vorstandes im Geschäftsjahr wie
folgt bearbeitet:

Agrarrecht: 2 (Vorjahr: 2)
2 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen

Arbeitsrecht: 8 Anträge (Vorjahr: 8) 
7 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,
1 Antrag wurde unerledigt in
das neue Geschäftsjahr über-
nommen

Familienrecht: 11 (Vorjahr: 7)
9 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,
2 Anträge wurden unerledigt
in das neue Geschäftsjahr
übernommen.

Insolvenzrecht: 2 (Vorjahr: 2)
1 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,
1 Anträge wurden unerledigt
in das neue Geschäftsjahr
übernommen.
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Sozialrecht: 3  (Vorjahr: 2)       
1 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,
1 Anträge wurde unerledigt in
das neue Geschäftsjahr über-
nommen.
1 Antragsabgabe an andere
RAK

Steuerrecht: 5 (Vorjahr: 4)
4 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,
1 Anträge wurden unerledigt
in das neue Geschäftsjahr
übernommen.

Strafrecht: 1 (Vorjahr: 1)
1 Fachanwaltsbezeichnung
wurde verliehen,
0 Anträge wurden unerledigt
in das neue Geschäftsjahr
übernommen.

Verwaltungsrecht: 0 (Vorjahr: 0)

Versicherungsrecht: 1 (Vorjahr: 1)
1 Fachanwaltsbezeichnung
wurde verliehen,
0 Anträge wurde unerledigt in
das neue Geschäftsjahr über-
nommen.

Bau- und 
Architektenrecht: 1 (Vorjahr: 2)

0 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,
1 Anträge wurden unerledigt
in das neue Geschäftsjahr
übernommen.

Erbrecht: 3 (Vorjahr: 0)
0 Fachanwaltsbezeichnungen
wurde verliehen,
2 Anträge wurden unerledigt
in das neue Geschäftsjahr
übernommen.
1 Antrag wurde abgelehnt.

Medizinrecht: 3 (Vorjahr: 2)
3 Fachanwaltsbezeichnung
wurde verliehen,
0 Anträge wurden unerledigt
in das neue Geschäftsjahr
übernommen.

Miet- und 
Wohnungs-
eigentumsrecht: 0 (Vorjahr: 3)

Verkehrsrecht: 3 (Vorjahr: 1)
3 Fachanwaltsbezeichnung
wurden verliehen,
0 Anträge wurden unerledigt
in das neue Geschäftsjahr
übernommen.

Gewerblicher 
Rechtsschutz: 1 (Vorjahr: 0)

1 Fachanwaltsbezeichnungen
wurden verliehen,
0 Anträge wurden unerledigt
in das neue Geschäftsjahr
übernommen.

Handels- und 
Gesellschaftsrecht: 1 (Vorjahr: 0)

1 Fachanwaltsbezeichnung
wurde verliehen.

Transport- und 
Speditionsrecht: 0 (Vorjahr: 0)

IT- Recht: 0 (Vorjahr: 0)

Urheber- und 
Medienrecht: 1 (Vorjahr: 0)

1 Fachanwaltsbezeichnung
wurde verliehen,
1 Antrag wurden unerledigt in
das neue Geschäftsjahr über-
nommen.

Bank- und 
Kapitalmarktrecht: 2 (Vorjahr: 1)

1 Fachanwaltsbezeichnung
wurde verliehen,
1 Antrag wurde abgelehnt.
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5. Abteilung für Gebührenfragen

Der Tätigkeitsbereich der Gebührenabteilung umfasst
die Erstattung von Gebührengutachten gem. § 14 RVG
gegenüber der Landesjustizverwaltung, Gerichten
oder Verwaltungsbehörden.

Gem. § 14 RVG wurden 13 Gebührengutachten ange-
fordert. Von diesen Gutachten wurden 8 im Umlauf-
verfahren erledigt.
Dabei ist zu bemerken, dass im wesentlichen die Ge-
bührengutachten von Gerichten angefordert werden,
die über Rechtsstreitigkeiten wegen Gebührenforde-
rungen zu entscheiden haben.

Außerdem wurden 2013 gem. unserer Schieds- und
Schlichtungsordnung 0 Schiedsgutachten erstattet.

IV. Vorstand

Dem Vorstand gehören an:

Rechtsanwalt und Notar
Michael Schlüter, Braunschweig
- Präsident - ,
Rechtsanwalt
Andreas Ronsöhr, Northeim
- Vizepräsident - ,
Rechtsanwalt und Notar
Jens Vollmer, Braunschweig
- Vizepräsident - ,
Rechtsanwalt
Dr. Peter Beer, Braunschweig
- Schatzmeister -
Rechtsanwalt und Notar
Kurt-R. Gassel, Braunschweig
- Schriftführer - ,
Rechtsanwältin und Notarin
Dr. Ruth Moos-Wittmund, Braunschweig
Rechtsanwalt Hans-Jörg Mausolff, Goslar
Rechtsanwalt und Notar Bernhard Nolte, Duderstadt
Rechtsanwalt Karl-Heinz Mügge, Göttingen
Rechtsanwalt Christoph Höxter, Braunschweig
Rechtsanwalt Stefan Fromme, Herzberg
Rechtsanwalt Dirk Svetlik, Wolfsburg
Rechtsanwalt Dr. Markus Thiele, Rosdorf
Rechtsanwalt Uwe Nessig, Braunschweig
Rechtsanwalt Dr. André Kupfernagel, Göttingen.

V. Abteilungen der Rechtsanwaltskammer

Abteilung I 
(Verstöße gegen Dienstleistungs-Informations-
pflichten-Verordnung)
Dr. Beer, Braunschweig
Mügge, Göttingen
Dr. Thiele, Rosdorf
Höxter, Braunschweig

Abteilung II (berufsr. Verstöße)
Dr. Beer, Braunschweig (Vorsitz)
Nolte, Duderstadt (stellv. Vors.)       
Fromme, Herzberg
Vollmer, Braunschweig
Mügge, Göttingen

Abteilung III  (wie Abteilung II)
Dr. Moos-Wittmund, Braunschweig (Vorsitzende)
Ronsöhr, Northeim
Mausolff, Goslar
Dr. Thiele, Rosdorf
Nessig, Braunschweig

Abteilung IV
(Zulassung von Rechtsanwälten, Widerruf/Vertre-
terbestellungen)
Schlüter, Braunschweig (Vorsitz)
Dr. Kupfernagel, Göttingen
Gassel, Braunschweig    
Ronsöhr, Northeim
Dr. Thiele, Rosdorf

Abteilung V 
(anwaltl. Aus- und Fortbildung, Fachanwaltschaf-
ten)
Dr. Moos- Wittmund, Braunschweig (Vorsitz )
Dr. Kupfernagel, Göttingen
Svetlik, Wolfsburg
Mügge, Göttingen
Höxter, Braunschweig
Gassel, Braunschweig (stellv. Mitglied)

Abteilung VI
(Aus- und Fortbildung nichtjuristischer Mitarbei-
ter)
Höxter, Braunschweig (Vorsitz)
Nolte, Duderstadt
Fromme, Herzberg
Dr. Kupfernagel, Göttingen (stellv. Mitglied)
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Abteilung VII (Gebühren)
Vollmer, Braunschweig (Vorsitz)
Gassel, Braunschweig (stellv. Vorsitz)
Mausolff, Goslar
Svetlik, Wolfsburg
Nessig, Braunschweig

Abteilung VIII (Abwickler)
Dr. Beer, Braunschweig (Vorsitzender)
Gassel, Braunschweig (stellv. Vorsitzender)
Ronsöhr, Northeim
Mügge, Göttingen

Abteilung X (Schlichten wegen Schlechtleistung)
Dr. Beer, Braunschweig, (Vorsitz)
Gassel, Braunschweig
Dr. Thiele, Rosdorf

VI. Tätigkeit des Präsidiums, des Vorstandes und
der Geschäftsführung

Im Berichtsjahr 2013 haben folgende Veranstaltungen
mit der Teilnahme der Rechtsanwaltskammer stattge-
funden, darüber hinaus war die Kammer bei zahlrei-
chen anderen Veranstaltungen durch ihren Präsidenten
oder Stellvertreter vertreten.

17.01.2013 52. Präsidentenkonferenz in Berlin
23.01.2013 Kassenprüfung
06.02.2013 Sitzung Abt. III berufsr. Verstöße 
20.02.2013 Präsidiumssitzung Vorstandssitzung 
27.02.2013 Fortbildungsseminar der RAK

Redaktionssitzung
Sitzung Abt. VII, Ausbildung Azubis

06.03.2013 Sitzung Abteilung V, Fachanwaltschaften 
20.03.2013 Sitzung Abt. II, berufsr. Verstöße 
22.03.2013 Fortbildungsseminar der RAK 
10.04.2013 Kammerversammlung 
11.04.2013 Sitzung Berufsbildungsausschuss 

17.04.2013 Sitzung Prüfungsausschuss
Fortbildungsseminar der RAK 

26.04.2013 53. Präsidentenkonferenz/ BRAK-HV in
Braunschweig 

15.05.2013 Fortbildungsseminar der RAK Sitzung
Abt. VI Gebührenabteilung 

22.05.2013 Redaktionssitzung 
29.05.2013 Sitzung Abt. II berufsr. Verstöße 
19.06.2013 Sitzung Abt. III berufsr. Verstöße 
26.06.2013 Belobigungsfeier
03.07.2013 Präsidiumssitzung Vorstandssitzung 
14.08.2013 Sitzung Abteilung II berufsr. Verstöße 
15.08.2013 Redaktionssitzung 
11.09.2013 Präsidiumssitzung Vorstandssitzung 
18.09.2013 Sitzung Prüfungsausschuss 
20.09.2013 137. BRAK HV in Freiburg 
25.09.2013 Fortbildungsseminar der RAK 
11.10.2013 Gemeinsame Präsidiumssitzung der RAK

Braunschweig und RAK Sachsen-Anhalt 
16.10.2013 Fortbildungsseminar der RAK 
23.10.2013 Sitzung Abt. III berufsr. Verstöße 
30.10.2013 Sitzung Abt. II berufsr. Verstöße

Sitzung Berufsbildungsausschuss 
06.11.2013 Fortbildungsseminar der RAK

Sitzung Prüfungsausschuss 
19.11.2013 Redaktionssitzung 
20.11.2013 Präsidiumssitzung Vorstandssitzung 
05.12.2013 138. BRAK HV in Ber1in 

Im Berichtsjahr 2013 sind insgesamt 4 Kammermittei-
lungen an die Kammermitglieder versandt worden.
Es wurden in den Räumen der Rechtsanwaltskammer
für die Mitglieder neun Fortbildungsseminare durch-
geführt.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Schlüter
-Präsident-
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Jahreshauptversammlung der Rechtsanwaltskammer
am 26. März 2014
Dieses Jahr fand die Kammerversammlung am 26.03.
im großen Saal der Handwerkskammer in Braun-
schweig statt. Es waren 43 Kolleginnen und Kollegen
erschienen. 

Zu Beginn der Veranstaltung erstattete der Präsident
seinen Jahresbericht, der in diesem Heft der Kammer-
mitteilung abgedruckt ist. 

Dabei wies er insbesondere auch auf die derzeitige
Diskussion zur Stellung der Syndikusanwälte in der
Anwaltschaft hin, die zwischenzeitlich erheblich an
Brisanz gewonnen hat durch die aktuelle Entschei-
dung des BSG vom 03.04.2014 zum Befreiungsan-
spruch für Syndikusanwälte von der Beitragspflicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Ein weiterer Schwerpunkt war der elektronische
Rechtsverkehr und in diesem Zusammenhang insbe-
sondere das elektronische Anwaltspostfach, welches
zum 01.01.2016 für alle Rechtsanwälte zu Verfügung
stehen muss und die dadurch veranlassten  erheblichen
Entwicklungskosten, die von der Anwaltschaft getra-
gen werden müssen.

Anschließend erstattete der Schatzmeister, der Kollege
Dr. Peter Beer, seinen Kassenbericht für das Jahr
2013. Beanstandungen wurden nicht erhoben. Nach-
dem zunächst die beiden bisherigen Kassenprüfer, die
Kollegen Rechtsanwalt Reinhard Loppnow aus Braun-
schweig und Rechtsanwalt Jürgen Beyer aus Göttin-
gen einstimmig bei zwei Enthaltungen wiedergewählt
wurden, wurde dem Vorstand einstimmig bei Enthal-
tung der Vorstandsmitglieder Entlastung erteilt. 

Für das Jahr 2014 musste ein Nachtragshaushalt erfol-

gen, weil der Erwerb und die Renovierung des neuen
Gebäudes der Rechtsanwaltskammer am Lessingplatz
1 bei der Planung für 2014 noch nicht berücksichtigt
werden konnte. Der insoweit ergänzte Nachtragshaus-
halt wurde ebenfalls vorgestellt und genehmigt.   

Anschließend stellte der Schatzmeister den Haushalts-
voranschlag für 2015 vor, der ebenso beschlossen
wurde, wie die geplante Sonderumlage in Höhe von
63,00 EUR im Jahre 2015 für das elektronische An-
waltspostfach. Demnach ist die Sonderumlage am
15.01.2015 fällig für alle Kollegen, die am 31.12.2014
Mitglied der Rechtsanwaltskammer Braunschweig
sind.

Schließlich erfolgte der einstimmige Beschluss der
Kammerversammlung den Kammerbeitrag für 2015
wieder auf 330,00 EUR festzusetzten. Der Beitrag ist
am 01.04.2015 zur Zahlung fällig. 

Abschließend erfolgte die Beschlussfassung über die
Verwaltungsgebührenordnung im Zusammenhang mit
der Einreichung der Fortbildungsnachweise gem. § 15
FAO. Die Kammerversammlung beschloss die Einfüh-
rung einer Mahngebühr in Höhe von 30,00 EUR ab
der zweiten Mahnung zur Einreichung der Fortbil-
dungsnachweise. Die neue Verwaltungsgebührenord-
nung ist in diesem Heft unter „Bekanntmachungen“
abgedruckt und tritt zum 01.07.2014 in Kraft. 

Bereits nach gut einer Stunde schloss der Präsident die
Versammlung mit dem ausdrücklichen Dank an die er-
schienen Kollegen, die anschließend noch Gelegenheit
hatten, sich bei Kuchen und Canapees auszutauschen.
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Bericht von der Satzungsversammlung am 05.05.2014 in Berlin

Am 05.05.2014 fand die 6. Sitzung der 5. Satzungs-
versammlung in Berlin statt.
Es wurden folgende Themen behandelt:

1. 
Hinsichtlich der Fachanwaltschaften liegt eine von der
Bundesrechtsanwaltskammer in Auftrag gegebene
Studie vor, die seitens der Ausschüsse der Satzungs-
versammlung behandelt und Gegenstand der Erörte-
rungen der nächsten Versammlung sein wird.
Der § 1 FAO musste bezüglich des Fachanwaltes für
internationales Wirtschaftsrecht, der auf der letzten
Satzungsversammlung neu eingeführt worden ist, ent-
sprechend ergänzt werden. Ein entsprechender Be-
schluss wurde gefasst.

2.
Der Ausschuss stellte darüber hinaus Überlegungen
zur Einführung eines Fachanwaltes für Opferrecht vor.
Diesen Überlegungen liegt zugrunde, dass von zahl-
reichen Stellen auf ein Bedürfnis hinsichtlich eines
solchen Fachanwaltes hingewiesen worden ist, weil
die Tätigkeit doch recht vielschichtig sei und weil es
zum jetzigen Zeitpunkt für Betroffene und für Gerich-
te schwierig sei, entsprechend kompetente Anwälte zu
finden.
Eine Entscheidung ist aber hierüber noch nicht getrof-
fen worden.

3.
Hinsichtlich des § 6 Abs. 2 Satz 1 BORA ist die Frage
einer Änderung dahingehend erörtert worden, dass das
Verbot des Hinweises auf Umsatzzahlen entfällt.
Darüber hinaus wurde diskutiert, ob unter Berücksich-
tigung der Rechtsprechung eventuell eine Ergänzung
der Regelung erforderlich wäre. 
Nach Diskussionen in der Satzungsversammlung ist
die Angelegenheit zur weiteren Beratung in den Aus-
schuss zurückgegeben worden.

4.
Der Ausschuss 3 hat über die Problematik der doppel-
ten Treuhandtätigkeit berichtet und eine Ergänzung
des § 3 Abs. 2 BORA vorgeschlagen, mit der die dop-

pelte Treuhandtätigkeit ausdrücklich als unzulässig er-
klärt wird. 
Der Ausschuss hat dies für erforderlich gehalten, weil
das Problembewusstsein hinsichtlich der doppelten
Treuhandtätigkeit offensichtlich noch nicht ausgeprägt
sei. Insbesondere bei der Abwicklung von Zug um
Zug-Regelungen kommt es immer wieder aus Unwis-
senheit der Kolleginnen und Kollegen zu Verstößen.

Die Änderung des § 3 Abs. 1 Satz 2 BORA ist mit 51
Stimmen verabschiedet worden.

5. 
Im Rahmen des grenzüberschreitenden Verkehrs hatte
der Ausschuss 5 eine Resolution dahingehend vorge-
schlagen, dass sich die Satzungsversammlung aus-
drücklich zu der Charter of core principles of the Eu-
ropean legal profession der CCBE von 2006 bekennt.
Da diese Regelungen teilweise im Widerspruch zu den
deutschen Berufsregeln stehen und deshalb ausdrück-
lich eine Übernahme in die BORA vor Jahren abge-
lehnt worden ist, hat sich die Satzungsversammlung
gegen eine derartige Erklärung ausgesprochen und den
Antrag abgelehnt.

6.
Im Bereich der Aus- und Fortbildung hat wieder ein-
mal die Frage der allgemeinen Fortbildungsverpflich-
tung eine Rolle gespielt. 
Da Einigkeit darüber besteht, dass die Satzungsver-
sammlung aufgrund der bisherigen gesetzlichen Rege-
lung zur Ausgestaltung der allgemeinen Fortbildungs-
verpflichtung des Anwaltes keine Regelungen treffen
kann, hat die Satzungsversammlung den Gesetzgeber
aufgefordert, eine solche gesetzliche Ermächtigungs-
grundlage zu schaffen.
Dieser Antrag wurde mit 62 Stimmen angenommen.

Die nächste Satzungsversammlung wird voraussicht-
lich im November 2014 in Berlin stattfinden.

Michael Schlüter
-Präsident-
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Berufsrecht

Beschlüsse der Satzungsversammlung vom 06./07.12.2013

Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucher-
schutz hat mitgeteilt, dass es gegen die Beschlüsse der
Satzungsversammlung (mitgeteilt in der Kammermit-
teilung I/2014, Seite 23) keine Bedenken erhebt.

Die Beschlüsse werden im Heft 3/2014 der BRAK-
Mitteilungen veröffentlicht werden.  

Folgende Vorschriften werden mithin am 01.09.2014
in Kraft treten: 

- die Änderung des § 23 BORA
- die den Fachanwalt für Internationales Wirt-

schaftsrecht betreffenden Vorschriften sowie
- die Änderungen des § 15 Abs. 1 und 2 FAO.

Die Neufassungen von § 15 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5
Satz 2 FAO werden gemäß der Neufassung des  § 16
Abs. 3 FAO erst am 01.01.2015 wirksam. Dies betrifft
die Erhöhung der Gesamtdauer der Fortbildung je
Fachgebiet auf 15 Zeitstunden und das Selbststudium
als Fortbildungsmöglichkeit in qualifizierter Form
(Lernerfolgskontrolle).



KammermitteilungKammermitteilung

14 Rechtsanwaltskammer Mai 2014

BGH: Anforderungen an den Antrag auf Wiedereinsetzung
der Berufungsbegründungsfrist bei Erkrankung
des Prozessbevollmächtigten
In einem Beschluss vom 26.09.2013 hatte der BGH
über die Rechtsbeschwerde gegen ein abgelehntes
Wiedereinsetzungsgesuch eines Rechtsanwalts zu be-
finden, der als Einzelanwalt ohne Personal unvorher-
sehbar plötzlich erkrankt war und deshalb eine Beru-
fungsbegründungsfrist versäumt hatte. 

Der BGH hat dazu ausgeführt: 

„Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs muss ein Rechtsanwalt allgemeine Vorkeh-
rungen dafür treffen, dass das zur Wahrung von Fris-
ten Erforderliche auch dann unternommen wird, wenn
er unvorhergesehen ausfällt. Er muss seinem Personal

die notwendigen allgemeinen Anweisungen für einen
solchen Fall geben. Ist er Einzelanwalt ohne eigenes
Personal, muss er ihm zumutbare Vorkehrungen für ei-
nen Verhinderungsfall, z.B. durch Absprache mit ei-
nem vertretungsbereiten Kollegen treffen … Durch
konkrete Maßnahmen im Einzelfall muss sich ein
Rechtsanwalt allerdings nur dann vorbereiten, wenn er
einen solchen konkreten Ausfall vorhersehen kann …

Diesen Anforderungen hat der Prozessbevollmächtigte
des Klägers … nicht entsprochen. Nach seiner anwalt-
lichen Versicherung … hat er nur für die Annahme von
Telefonaten sowie den Empfang und den Versand von
Post durch Beauftragung eines Dienstleisters Sorge
getragen. Dass er auch Vorkehrungen für eine Vertre-
tung getroffen hat, die etwa Anträge zur Verlängerung
von Fristen für ihn bei Gericht einreichen könnte, lässt
sich dieser Versicherung dagegen nicht entnehmen. …

Ein Rechtsanwalt muss zwar, wenn er – wie hier – un-
vorhergesehen erkrankt, nur das, aber auch alles zur
Fristwahrung unternehmen, was ihm dann möglich
und zumutbar ist … Der Prozessbevollmächtigte des
Klägers hat hier das ihm zumutbare nicht unternom-
men. … Danach (nach der anwaltlichen Versicherung)
litt er an einer Enteritis mit Diarrhoe, Übelkeit und Er-
brechen und konnte das Haus nicht verlassen. Daraus
ergibt sich indes nicht, dass er aufgrund dieser Erkran-
kung nicht in der Lage gewesen wäre, einen Vertreter
zu benachrichtigen und diesen zu bitten, die Fristver-
längerung zu beantragen. Da es sich um die erste Frist-
verlängerung gehandelt hätte, hätte diese auch nicht
aufwendig begründet werden müssen. … Seiner an-
waltlichen Versicherung ist, wie gesagt, auch nicht zu
entnehmen, dass er Absprachen mit einer Vertretung,
um die er hätte bitten können, getroffen hätte. Dieses
schuldhafte Versäumnis wirkte sich in dem jetzt einge-
tretenen Verhinderungsfall aus.“

BGH vom 26.09.2013 – V ZB 94/13

Auf der einen Seite attraktiv. 
Auf der  anderen exklusiv.
Die private Gruppenversicherung für Rechtsanwälte. 
Profitieren Sie vom umfangreichen Angebot der DKV. 
Ob bei Krankheitskostenvoll-, Zusatz- oder Krankentage-
geldversicherung. 

Ich vertrau der DKV

Einfach anrufen:

Oder vorbeikommen:
DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Berliner Allee 14, 30175 Hannover

0511/936 937 0

Jens Schönborn

      

Rechtsprechung
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BGH: Verzicht auf Gebühren

Beantragt der Rechtsanwalt gegen seinen Mandanten,
nachdem er diesem höhere Rahmengebühren in Rech-
nung gestellt hat, die Festsetzung der Mindestgebüh-
ren, verzichtet er damit auf die weitere Gebührenfor-
derung.

Der klagende Rechtsanwalt stellte dem Beklagten, den
er in einem Bußgeldverfahren vertreten hatte, Rechts-
anwaltsgebühren in Höhe von 892,50 EUR in Rech-
nung. In Höhe dieses Betrages beantragte er bei dem
Amtsgericht die Kostenfestsetzung gegen den Bekla-
gen. Nach dem Hinweis des Rechtspflegers auf die
Regelung des § 11 Abs. 8 RVG ermäßigte der Kläger
sein Begehren auf die jeweilige Mindestgebühr zuzüg-
lich Auslagenpauschale und Umsatzsteuer von insge-
samt 154,70 EUR, die antragsgemäß gegen den Be-
klagten festgesetzt wurde.

Mit der Klage nimmt der Kläger den Beklagten auf
Zahlung des Differenzbetrages von 737,80 EUR in
Anspruch. Amtsgericht und Landgericht haben die
Klage abgewiesen.

Der Senat begründet seine Entscheidung auszugsweise
wie folgt:

„Dem Kläger steht eine über die festgesetzten gesetz-
lichen Mindestgebühren hinausgehende Honorarfor-
derung gegen den Beklagten wegen einer mit diesem
getroffenen Erlassvereinbarung (§ 397 Abs. 1 BGB)
nicht zu. 

Der Kläger hat allerdings … seine Gebühr bereits
durch Schreiben vom … gegen den Beklagten ver-
bindlich auf 892,50 EUR festgesetzt (§ 315 Abs.1, 2
BGB, § 14 Abs. 1 RVG).

Bei Rahmengebühren … bestimmt der Rechtsanwalt
gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG die Gebühr im Einzelfall
unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des
Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tä-
tigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auf-
traggebers, nach billigem Ermessen. Damit eröffnet §
14 Abs. 1 Satz 1 RVG dem Rechtsanwalt ein Leis-
tungsbestimmungsrecht, seine Vergütung nach Maß-

gabe des § 315 Abs. 1 BGB festzusetzen. Macht der
Rechtsanwalt von seinem Leistungsbestimmungsrecht
durch Erklärung gegenüber dem Mandanten (§ 315
Abs. 2 BGB) Gebrauch, ist er an die von ihm getroffe-
ne Bemessung der Gebühr gebunden. … 

Der Kläger hat sich jedoch im Festsetzungsverfahren
durch einen Erlassvertrag (§ 397 Abs. 1 BGB) mit dem
Beklagten dahin geeinigt, für seine Tätigkeit lediglich
eine Mindestgebühr von 154,70 EUR zu erheben. …

Ausnahmsweise kommt ein Verzichtsvertrag durch
schlüssiges  Handeln in Betracht, wenn ein unzwei-
deutiges Verhalten des Gläubigers vorliegt, das vom
Erklärungsgegner nach Treu und Glauben mit Rück-
sicht auf die Verkehrssitte als Aufgabe des Rechts ver-
standen werden kann. Dies kann anzunehmen sein,
wenn ein triftiger Grund für einen Verzicht eingreift.
… 

Nach diesen Maßstäben hat der Kläger durch die
Übermittlung des auf die Mindestgebühr gerichteten
Festsetzungsantrags dem Beklagten den Antrag unter-
breitet, ihm die über die Mindestgebühr hinausgehen-
de Honorarforderung zu erlassen (§ 397 Abs. 1 BGB).
Der konkludente Erlass der weitergehenden Gebüh-
renforderung beruht auf einem triftigen Grund, weil
der Rechtsanwalt mit Rücksicht auf § 11 Abs. 2 Satz 1
Fall 1 RVG eine Festsetzung des Mindestgebühr nur
beantragen darf, wenn er auf eine zusätzliche Hono-
rarforderung verbindlich verzichtet. …

Das mit der Übermittlung des Festsetzungsantrags zu-
gegangene Angebot auf den Abschluss eines Erlass-
vertrages hat der Beklagte angenommen. Ein Zugang
der Annahmeerklärung gegenüber dem Kläger war
gem. § 151 Satz 1 Fall 1 BGB entbehrlich …  Den An-
nahmewillen hat der Beklagte nach außen betätigt, in-
dem er den gegen ihn ergangenen Kostenfestsetzungs-
beschluss hingenommen hat. 

BGH vom 04.07.2013 – IX ZR 306/12
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BGH: Formularzwang beim Antrag
auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses
Die den Formularzwang für Anträge auf Erlass eines
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses regelnden
Rechtsnormen können verfassungskonform dahinge-
hend ausgelegt werden, dass der Gläubiger vom For-
mularzwang entbunden ist, soweit das Formular un-
vollständig, unzutreffend, fehlerhaft oder missver-
ständlich ist.

In der Entscheidung führt der BGH dazu aus, es sei
nicht zu beanstanden, wenn der Gläubiger in den sei-
nen Fall nicht zutreffend erfassenden Bereichen Strei-
chungen, Berichtigungen oder Ergänzungen vornimmt
oder das Formular insoweit nicht nutzt, sondern auf
beigefügte Anlagen verweist.

Zur Begründung wird ausgeführt, dass das vorgegebe-
ne, verbindlich zu nutzende Formular an mehreren
Stellen unvollständig und zum Teil widersprüchlich
sowie missverständlich sei. 

Zudem weise es in Teilbereichen rechtliche Unzuläng-
lichkeiten auf. Die Erläuterungen zum Ausfüllen des
Formulars in dem Internetauftritt des Bundesministeri-
ums der Justiz und für den Verbraucherschutz seien
diesbezüglich unzureichend, wobei dahinstehen kann,
ob derartige Erläuterungen Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit ausräumen könnten.

Darüber hinaus wird in dem Beschluss des BGH auch
festgestellt, dass ein Antrag auf Erlass eines Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlusses nicht formun-
wirksam wird, weil sich der Antragsteller eines An-
tragsformulars bedient, das im Layout geringe, für die
zügige Bearbeitung des Antrags nicht ins Gewicht fal-
lende Änderungen enthält. Gleiches gilt, wenn das An-
tragsformular nicht die in dem Formular gemäß Anla-
ge 2 zu § 2 Nr. 2 ZVFV enthaltenen grünfarbigen Ele-
mente aufweist. 

BGH, Beschluss vom 13.02.2014 – VII ZB 39/13

BGH: Einzelfallwerbung  nicht grundsätzlich unzulässig

Der BGH hat in einem Urteil vom 13.11.2013 ent-
schieden, dass ein Rechtsanwalt nicht zwingend gegen
das Verbot der Werbung im Einzelfall gem. § 43b
BRAO verstoße, wenn er einen potentiellen Mandan-
ten in Kenntnis eines konkreten Beratungsbedarfs per-
sönlich anschreibe und seine Dienste anbiete. Ein Ver-
stoß liege jedenfalls dann nicht vor, wenn der Adressat
durch das Schreiben weder belästigt, genötigt oder
überrumpelt werde und ihm eine an seinen Beruf aus-
gerichtete sachliche Werbung hilfreich sein könne. 

In dem zu entscheidenden Fall hatten Rechtsanwälte,
die eine KG vertraten, eine Vielzahl nicht von ihnen
vertretener Kommanditisten angeschrieben und ihre
Dienste angeboten. Der BGH vertritt die Ansicht, dass
das Schreiben keinen Verstoß gegen § 43b BRAO dar-
stellt. Eine Einschränkung der Werbemöglichkeit bei
verfassungskonformer Auslegung des § 43b BRAO
käme nur dann in Betracht, wenn sie im Einzelfall
durch ausreichende Gründe des Gemeinwohls gerecht-
fertigt sei sowie dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit entspreche. 

Seit dem 28.12.2009 sei § 43b BRAO im Hinblick auf
die Richtlinie 2006/123/EG vom 12.12.2006 über
Dienstleistungen im Binnenmarkt anhand des Maßsta-
bes des Art. 24 der Richtlinie richtlinienkonform aus-
zulegen. Danach sei ein Werbeverbot nur bei einer
durch eine Abwägung der Umstände des Einzelfalls
festzustellenden konkreten Gefährdung der unions-
rechtlich geschützten Interessen gerichtfertigt. So kön-
ne ein Werbeverbot zum Schutze potentieller Mandan-
ten vor Beeinträchtigungen der Entscheidungsfreiheit
durch Belästigung, Nötigung und Überrumpelung ge-
rechtfertigt sein.  Bei der Interessenabwägung seien
neben der Beeinträchtigung der Unabhängigkeit, der
Würde oder der Integrität der Rechtsanwaltschaft auch
Art und Grad der Beeinträchtigung der Entschei-
dungsfreiheit des Verbrauchers durch Form, Inhalt und
das verwendetet Mittel der Werbung zu berücksichti-
gen. 

BGH vom 13.11.2013, I ZR 15/12
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BGH: Gemeinsame Beratung von Eheleuten

Suchen Eheleute gemeinsam einen Rechtsanwalt auf,
um sich in ihrer Scheidungsangelegenheit beraten zu
lassen, hat der Anwalt vor Beginn der Beratung auf die
gebühren- und vertretungsrechtlichen Folgen einer
solchen Beratung hinzuweisen. 

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Fall hat-
ten Eheleute die spätere Klägerin gemeinsam zu einer
Beratung in einer Scheidungsangelegenheit aufge-
sucht. Bereits zu Beginn des Gesprächs ergab sich,
dass die Eheleute unterschiedliche Vorstellung über
die Modalitäten der Trennung hatten. Wunschgemäß
übersandte die Rechtsanwältin beiden Parteien das
Protokoll über das Beratungsgespräch.  Die Ehefrau
mandatierte daraufhin andere Anwälte und der Ehe-
mann ließ sich zunächst durch die Anwältin vertreten.
Nach etwa 6 Wochen kündigte dieser ebenfalls das
Mandat und beauftragte  andere Anwälte mit seiner
Vertretung. Mit der Klage verfolgt die Rechtsanwältin
ihren Vergütungsanspruch gegen den Ehemann. Beide
Vorinstanzen hatten die Klage bzw. die Berufung zu-
rückgewiesen.

Der BGH hat dazu ausgeführt: „ In Scheidungsverfah-
ren soll es häufig vorkommen, dass sich die schei-
dungswilligen Eheleute in der Annahme völligen
Interessengleichklangs und der Absicht, die Kosten für
einen zweiten Anwalt zu sparen, gemeinsam durch ei-
nen Anwalt beraten lassen wollen …. Auch wenn das
durch die Ehe begründete einheitliche Lebensverhält-
nis eine identische Rechtssache darstellt …. und die
Eheleute im Falle der Trennung und Scheidung über
das möglicherweise gleichlaufende Interesse hinaus,
möglichst schnell und kostengünstig geschieden zu
werden, typischerweise gegenläufige Interessen in Be-
zug auf die Scheidungsfolgen haben, wird in der
Rechtsprechung und Literatur die Meinung vertreten,
dass eine gemeinsame Beratung mit dem Ziel einer
einvernehmlichen Scheidung im Grundsatz möglich
ist, wobei Voraussetzungen und Folgen einer solchen
gemeinsamen Beratung unterschiedlich gesehen wer-
den….. Jedenfalls dann, wenn die gemeinsame Bera-
tung der Eheleute nicht zu der beabsichtigten Schei-
dungsfolgenvereinbarung führt und es trotz anfäng-
licher Übereinstimmungen während der anwaltlichen
Beratung zu einem Interessenwiderstreit kommt, darf
der Rechtsanwalt für keinen der beiden Ehepartner
mehr tätig werden; in diesem Punkt besteht in der

Rechtsprechung und Literatur Einigkeit ……
Zugunsten der Klägerin unterstellt der Senat, dass eine
so beschriebene gemeinsame Beratung scheidungswil-
liger Eheleute zulässig ist, sie den Beklagten und sei-
ne Ehefrau in diesem Sinne gemeinsam beraten hat
und der unauflösliche Interessenwiderstreit zwischen
den Eheleuten erst aufgetreten ist, nachdem alle von
ihr abgerechneten Gebührentatbestände erfüllt waren,
der Anwaltsvertrag mithin bis zum Erkennbarwerden
des Interessenwiderstreits wirksam und die geltend ge-
machte Vergütung im Grundsatz verdient war……
Trotzdem kann sie die geltend gemachten Gebühren
nach § 242 BGB nicht verlangen, weil dem Beklagten
in diesem Fall in Höhe der Gebührenforderung aus
dem Anwaltsvertrag in Verbindung mit § 311 Abs. 2, §
280 Abs. 1 BGB ein Schadensersatzanspruch gegen
die Klägerin zusteht.
Die Klägerin hätte den Beklagten und seine Ehefrau
vor der gemeinsamen Beratung darauf hinweisen müs-
sen, dass ein Anwalt im Grundsatz nur einen von ihnen
beraten kann, dass sie bei einer gemeinsamen Bera-
tung nicht mehr die Interessen einer Partei einseitig
vertreten darf, sondern sie die Eheleute nur unter Aus-
gleich der gegenseitigen Interessen beraten kann, und
dass sie jedenfalls dann, wenn die gemeinsame Bera-
tung nicht zu einer Scheidungsfolgenvereinbarung
führt und widerstreitende Interessen der Eheleute un-
überwindbar aufscheinen, das Mandat gegenüber bei-
den Eheleuten niederlegen muss mit der Folge, dass
beide Eheleute neue Anwälte beauftragen müssen, so
dass ihnen Kosten nicht nur für einen, sondern für drei
Anwälte entstehen. Weiter hätte sie darüber belehren
müssen, dass sie möglicherweise auch dann, wenn die
Eheleute eine Scheidungsfolgenvereinbarung treffen,
einen der Eheleute im Scheidungsverfahren zur Stel-
lung des Scheidungsantrags nicht vertreten kann, die
Eheleute danach auch im Falle einer einvernehmlichen
Scheidung Kosten für zwei Anwälte tragen müssen,
weil diese Frage richterlich noch nicht geklärt ist …..
Diese Belehrungen hat die Klägerin dem Beklagten
und seiner Ehefrau pflichtwidrig nicht erteilt. …
Infolge der unterlassenen Hinweise ist dem Beklagten
auch der Schaden in Höhe der Gebührenforderung der
Klägerin entstanden. Denn er musste, nach der Man-
datsniederlegung einen neuen Anwalt mit seiner Ver-
tretung in der familienrechtlichen Angelegenheit be-
auftragen, so dass die von der Klägerin geltend ge-
machten Gebühren für ihn erneut anfielen. Die von der
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Klägerin erbrachte Beratungsleistung war für ihn inso-
weit wertlos. Hätte die Klägerin dem Beklagten und
seiner Ehefrau die erforderlichen Hinweise erteilt,
spricht eine Vermutung dafür, dass diese sich nicht ge-
meinsam von ihr hätten beraten lassen. … 
Sollte der Anwaltsvertrag von Anfang an nach § 134
BGB wegen Verstoßes gegen § 43a Abs. 3 BRAO, § 3

Abs. 1 und 4 BORA nichtig gewesen sein, stünden der
Klägerin ebenfalls … keine Zahlungsansprüche zu,
weder aus Vertrag noch aus §§ 670, 677, 683 BGB
noch aus § 812Abs. 1 BGB … .

BGH vom 19.09.2013 – IX ZR 322/12

EuGH erklärt Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig

Am 8. April 2014 hat der EuGH die Richtlinie über die
Vorratsspeicherung von Daten für ungültig erklärt. Der
Gerichtshof stellt fest, dass die Gesamtheit der zu spei-
chernden Daten genaue Schlüsse auf das Privatleben
der Personen zulässt und damit einen Eingriff in die
durch die Charta der Grundrechte der Europäischen
Union gewährleisteten Grundrechte auf Achtung des
Privatlebens sowie auf Schutz personenbezogener Da-
ten darstellt. Dieser Eingriff ist nicht gerechtfertigt, da
der Unionsgesetzgeber den Verhältnismäßigkeits-
grundsatz nicht beachtet habe. So ist die Richtlinie
zwar geeignet, das mit ihr verfolgte Ziel zu erreichen,
doch beinhaltet sie einen Eingriff von besonderer
Schwere in die Grundrechte, ohne dass sie Bestim-
mungen enthält, die gewährleisten, dass sich der Ein-
griff tatsächlich auf das absolut Notwendige be-
schränkt. Die Richtlinie erstreckt sich zudem generell
auf sämtliche Personen, elektronische Kommunika-
tionsmittel und Verkehrsdaten, ohne Differenzierun-
gen, Einschränkungen oder Ausnahmen gemäß dem
Ziel der Bekämpfung schwerer Straftaten vorzusehen.

Insbesondere bezieht sich die Richtlinie damit auch
auf Personen, die nach den nationalen Rechtsvor-
schriften dem Berufsgeheimnis unterliegen. Auch
sieht sie keine materiell- oder verfahrensrechtlichen
Voraussetzungen für den Zugang der zuständigen na-
tionalen Behörden zu den Daten und deren spätere
Nutzung vor, wie beispielsweise eine vorherige ge-
richtliche Kontrolle. Die vorgeschriebene Dauer der
Speicherung der Daten von mindestens sechs Monaten
ist ebenfalls unverhältnismäßig, da hier keine Unter-
scheidung zwischen den Datenkategorien anhand der
betroffenen Person oder der etwaigen Nutzung vorge-
nommen wird. Zudem wird die Speicherungsfrist zwi-
schen mindestens sechs und höchsten 24 Monaten
festgelegt, ohne dass objektive Kriterien vorgelegt
werden, die gewährleisten, dass die Speicherung auf
das absolut Notwendige beschränkt wird. Auch die
BRAK hatte in ihrer Stellungnahme zum Evaluie-
rungsbericht der Europäischen Kommission die Ver-
hältnismäßigkeit und somit auch die europarechtliche
Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung bezweifelt.
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LG Stuttgart: Anwälte, die mit Angaben zu ihrer Kanzlei und ihrer anwaltlichen

Tätigkeit auf Internet-Plattformen registriert sind, müssen auf ihren dortigen

Profildarstellungen eine Anbieterkennzeichnung gem. § 5 TMG verfügbar halten. 
Das Landgericht Stuttgart hat sich in einem aktuellen
Urteil vom 24.04.2014 in einem einstweiligen Verfü-
gungsverfahren zur Impressumspflicht eines Rechts-
anwalts, der sich auf einer Anwaltsplattform präsen-
tiert hat, geäußert. 
Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei dem
Rechtsanwalt, der auf der Plattform „kanzlei-
seiten.de“ wirbt, um einen Dienstanbieter i.S.d. §§ 5
Abs. 1; 2 Nr. 1  TMG, der dort ein eigenes Teleme-
dium zur Nutzung bereithält und deshalb neben dem
Plattformbetreiber verpflichtet ist, selbst ein Impres-
sum mit sämtlichen Pflichtangaben bereitzuhalten.
Denn für den objektiven Dritten stelle sich seine Inter-
netveröffentlichung auf der Plattform als ein eigen-

ständiges Informations- und Kommunikationsangebot
des Beklagten (Rechtsanwalts) dar, mit der dieser für
seine anwaltliche Tätigkeit wirbt. 
Finden sich in der Interveröffentlichung keine voll-
ständigen Angaben zur Anbieterkennzeichnung, die
„leicht erkennbar“ i.S. v. § 5 TMG sind, kann der je-
weilige Rechtsanwalt durch Mitbewerber, also in der
Regel von Rechtsanwälten, wettbewerbsrechtlich ab-
gemahnt werden und auch gerichtlich auf Unterlassen
in Anspruch genommen werden.

LG Stuttgart vom 24.04.2014 – 11 O 72/14 – noch
nicht rechtskräftig

BGH zur Briefbogengestaltung bei einer Kooperation zwischen

einer Rechtsanwaltskanzlei mit einem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
In dem erst kürzlich vom BGH veröffentlichten Fall hat-
te der beklagte Rechtsanwalt, der seine Rechtsanwalts-
kanzlei mit einem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in
Kooperation betreibt, auf seinem Briefbogen das Logo
"HM Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater"
verwendet. Dies wurde als irreführend im Hinblick auf
die Angabe "Wirtschaftsprüfer" beanstandet und insofern
auf Unterlassung geklagt gem. §§ 8, 3, 5 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3 UWG. - Erfolgreich, wie nun der BGH entschied.
Werde der Kurzbezeichnung einer Rechtsanwaltskanzlei
ein Zusatz zur Qualifikation der Berufsträger wie
"Rechtsanwälte und Notare" oder "Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater" hinzugesetzt, verstehe der Verkehr dies
als Hinweis darauf, dass sich in der entsprechenden
Kanzlei Berufsträger dieser Qualifikation zusammenge-
schlossen haben. Die auf dem Briefbogen blickfangmä-
ßig hervorgehobene Bezeichnung "HM Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer Steuerberater" erscheine dem Verkehr
als eine Kurzbezeichnung einer Anwaltskanzlei im Sinne
von § 9 BORA. Ihrer Gestaltung sei allerdings nicht zu
entnehmen, dass es sich bei "HM" lediglich um eine Ko-
operation von Rechtsanwälten mit einem Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater handele.
Dementsprechend hat es bereits der Anwaltssenat des
BGH als irreführend angesehen, wenn der Briefkopf ei-
ner Kanzlei für sich genommen die eindeutige Aussage
enthalte, dass die Kanzlei durch ihre Sozien neben an-
waltlichen Leistungen auch Leistungen eines Steuerbera-
ters oder Patentanwalts anbiete und erbringe, tatsächlich

aber nur in einem bloßen Kooperationsverhältnis mit der
Kanzlei stehende Personen die Qualifikation als Steuer-
berater und Patentanwalt haben (vgl. BRAK-Mitt. 2003,
31).
Nach Ansicht des BGH komme es nicht darauf an, dass
der Begriff der Sozietät aus Sicht des Verkehrs keinen
eindeutigen Inhalt mehr zu haben mag. Rechtsanwälten
stehen zwar neben der GbR zahlreiche andere Rechtsfor-
men für die gemeinschaftliche Berufsausübung zur Ver-
fügung. Unabhängig davon habe der Verkehr allerdings
die berechtigte Erwartung, dass sich unter einer einheit-
lichen Kurzbezeichnung auftretende Berufsträger unter
Aufgabe ihrer beruflichen und unternehmerischen
Selbstständigkeit zu gemeinschaftlicher Berufsausübung
in einer haftungsrechtlichen Einheit verbunden haben.
Eine Kooperation unternehmerisch eigenständiger Be-
rufsträger werde der Verkehr unter einer einheitlichen
Kurzbezeichnung nur bei hinreichend deutlichen Hin-
weisen erkennen. Im vorliegenden Fall habe der Verkehr
keinen Anlass anzunehmen, dass es sich bei "HM" um
jeweils rechtlich eigenständige Kanzleien handele, näm-
lich um eine für Recht und eine für Steuerberatung und
Wirtschaftsprüfung.
Damit verstoße die beanstandete Kurzbezeichnung ge-
gen § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UWG. Die hervorgerufene Ir-
reführung werde bei der gebotenen Gesamtbetrachtung
auch nicht durch die übrige Gestaltung des Briefbogens
ausgeräumt und sei wettbewerbsrechtlich relevant.
BGH, Urt. v. 6.11.2013 - I ZR 147/12
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Aktuelles

Wechsel an der Spitze der Amtsgerichte Seesen
und Braunschweig
Sowohl beim Amtsgericht Seesen als auch beim Amts-
gericht Braunschweig ist ein Wechsel der Leitung des
Gerichtes zu verzeichnen. Beim Amtsgericht Seesen
folgt dem ausgeschiedenen Direktor Stratmann die
ehemalige Direktorin des Amtsgerichtes Clausthal-
Zellerfeld, Katharina Studenroth, nach.
Nachfolger im Präsidentenamt im Amtsgericht Braun-
schweig für Herrn Zschachlitz ist der ehemalige Vize-
präsident des Landgerichtes Braunschweig und ehe-
maliger Direktor des Amtsgerichts Goslar, Detlev
Rust.

Die Einführungsveranstaltung für Frau Direktorin Stu-
denroth fand am 25.04.2014 und die Einführungsver-
anstaltung für Präsidenten Rust am 07.05.2014 statt,
jeweils unter gleichzeitiger Verabschiedung des Vor-
gängers.

Das niedersächsische Justizministerium war jeweils

durch den Staatssekretär Scheibel vertreten. Für die
Rechtsanwaltskammer hat der Präsident an beiden
Veranstaltungen teilgenommen und ein Grußwort ge-
halten.

Aufgrund der baulichen Situation des Amtsgerichtes
Seesen wird es in den nächsten Monaten bzw. Jahren
zu einer teilweisen Auslagerung zum Amtsgericht Bad
Gandersheim kommen. Dies kann u. U. mit Ein-
schränkungen beim Geschäftsablauf verbunden sein.
Frau Direktorin Studenroth hat aber versichert, dass
man sich bemühen werde, den Geschäftsbetrieb trotz-
dem reibungslos aufrechtzuerhalten.

Im Rahmen der Einführung des Präsidenten des Amts-
gerichts Braunschweig ist insbesondere auf die Her-
ausforderungen durch die Umstellung auf den elektro-
nischen Rechtsverkehr für alle Beteiligten, Justiz,
Rechtsanwälte und Notare hingewiesen worden.
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Befreiung von der Rentenversicherung
Syndikusanwälte
hier: Urteile des BSG v. 03.04.2014 (B 5 RE 13I14 R, B 5 RE 9I14 R und B 5 RE 3I14 R) 

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

der 5. Senat des BSG hat am 03.04.2014 in drei Revisionsverfahren über die Frage entschieden, ob Syndici, d.
h. Rechtsanwalte, die bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern wie Unternehmen, Versicherungen, Banken und Ver-
bänden beschäftigt sind, von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung gern. § 6 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 SGB VI befreit werden können. Das BSG hat in allen drei Revisionsverfahren die Befreiung der
abhängig beschäftigten Rechtsanwälte bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern auf Grundlage des § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 SGB VI verneint.

1. Gegenstand der Revisionen 

Das Bundessozialgericht hat über die drei folgenden Verfahren entschieden:
a. In dem ersten Verfahren (BSG, B 5 RE 13/14 R, LSG NRW L 18 R 170/12, SG Duisburg S 37 R 1451/1 0)
war die Klägerin seit Februar 2000 als „juristische Mitarbeiterin“ in der Rechtsabteilung eines Beratungsunter-
nehmens für betriebliche Altersvorsorge und Vergütung gegen Entgelt beschäftigt. Die Klägerin übernahm An-
fang des Jahres 2009 Aufgaben einer Kollegin, die als Rechtsanwältin zugelassen war. Da sich die Firmenpoli-
tik der Arbeitgeberin dahingehend geändert hatte, dass sich alle in der Rechtsabteilung tätigen Volljuristen zur
Rechtsanwaltschaft zulassen sollten, beantragte die Klägerin erfolgreich ihre Rechtsanwaltszulassung. Gleich-
zeitig wurde sie kraft landesrechtlicher Regelung Pflichtmitglied im Versorgungswerk der Rechtsanwälte im
Land Nordrhein-Westfalen.

Der Befreiungsantrag und das Widerspruchsverfahren der Klägerin blieben jedoch, ebenso wie die Klage vor
dem SG und die Berufung vor dem LSG, ohne Erfolg. Das LSG NRW ging in seiner Berufungsbegründung da-
von aus, dass die Klägerin nicht wegen „ihrer Beschäftigung als“ juristische Mitarbeiterin kraft Gesetzes Mit-
glied der Rechtsanwaltskammer geworden sei. Das Gericht kam darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass eine Be-
freiung für Syndikusrechtsanwälte grundsätzlich nicht möglich sei, da diese aufgrund ihrer Weisungsabhängig-
keit nicht anwaltlich tätig seien. Die Klägerin trug zur Begründung der Revision vor, das Tatbestandsmerkmal
„wegen“ in § 6 SGB VI deute auf einen sachlichen Zusammenhang zwischen der abhängigen Beschäftigung
und der Pflichtmitgliedschaft in der RAK sowie in den Versorgungswerken, der nach der „Vier-Kriterien-The-
orie“ der DRV Bund und der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungswerke (ABV) zu beurteilen
sei. Syndikusrechtsanwälte hatten seit einiger Zeit im Rahmen einer sog . „Stellen- und Funktionsbeschrei-
bung“ nachzuweisen, dass sie die von der DRV Bund und von der ABV gemeinsam entwickelten Kriterien er-
füllten. Danach hat der Antragsteller nachzuweisen, dass er rechtsberatend, rechtsentscheidend, rechtsgestal-
tend und rechtsvermittelnd für seinen Arbeitgeber tätig wird.

b. In dem zweiten dem BSG zur Entscheidung vorliegenden Verfahren (BSG, BE 5 RE 9/14 R, Revision gegen
die Urteile SG Karlsruhe, S 12 R 1550/10 und LSG Baden-Württemberg, L 11 R 2182/11), war der Kläger seit
Februar 2008 Mitglied der Rechtsanwaltskammer und des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte Baden-Würt-
temberg. Zunächst nahm der Kläger eine zeitlich befristete Tätigkeit als Volljurist bzw. Mitarbeiter bei einem
Reiseversicherungsunternehmen auf, für die ihn die Beklagte von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung befreite. Später wechselte er firmenintern in die Funktion des Vorstandsreferenten, wofür
nach der Stellenausschreibung „ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und mehrere Jahre Berufserfahrung“
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erforderlich waren. Des Weiteren übernahm er die Funktion des „Compliance-Beauftragten‘.

Die Beklagte (DRV Bund) lehnte die Befreiungsanträge des Klägers mit der Begründung ab, dass die Beschäf-
tigung als Vorstandsreferent keine Befähigung zum Richteramt erfordere und die Beschäftigung als Jurist bzw.
als Compliance-Beauftragter nicht zwingend von einem Rechtsanwalt ausgeübt werden müsse. 

Während das Begehren des Klägers in erster Instanz erfolglos blieb, hob das LSG Baden- Württemberg das er-
stinstanzliche Urteil sowie die angefochtenen Bescheide auf und verpflichtete die Beklagte, den Kläger für den
beantragten Zeitraum von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu befreien. In sei-
ner Begründung ging der 11. Senat des LSG Baden- Württemberg davon aus, dass für die Befreiung von der
Versicherungspflicht allein die Zulassung des Rechtsanwalts zur Anwaltschaft und die Pflichtmitgliedschaft im
Versorgungswerk sowie die Vereinbarkeit der Tätigkeit mit dem Anwaltsberuf genügte. Eine Qualifizierung der
konkreten Tätigkeit anhand der vier Kriterien der DRV Bund sei nicht erforderlich. Gegen das Urteil des LSG
Baden- Württemberg legte die Beklagte Revision ein. Sie trug vor, dass die Beschäftigung objektiv nicht dem
typischen durch die Hochschulausbildung und den entsprechenden Hochschulabschluss geprägten Berufsbild
entspreche. Eine Abgrenzung von einer nicht anwaltlichen Tätigkeit habe anhand der Vier- Kriterien-Theorie
der DRV Bund zu erfolgen.

c. In dem dritten Verfahren (BSG, B 5 RE 3/14 R, SG Mannheim S 6 R 2711/11, LSG Baden- Württemberg L
2 R 2 671/12) war der Kläger als Jurist in der Abteilung „Concept and Coordination Benefits“ eines Chemie-
unternehmens tätig. Die Beklagte (DRV Bund) lehnte seine Befreiung von der Versicherungspflicht in der Deut-
schen Rentenversicherung ab, weil nach der Stellenausschreibung die Befähigung zum Richteramt nicht unab-
dingbare Einstellungsvoraussetzung gewesen sei. Der Kläger obsiegte in erster Instanz. Das LSG Baden-Würt-
temberg hob das Urteil des SG Mannheim auf und wies die Klage ab, da der Kläger unter Zugrundelegung der
vier Kriterien nicht anwaltlich tätig sei. Zur Revisionsbegründung trug der Kläger im Wesentlichen vor, dass
die vier Kriterien der DRV Bund für die Beurteilung der anwaltlichen Tätigkeit nicht kumulativ vorliegen müs-
sten. 

2. Entscheidungsgründe des BSG

Das BSG hat in allen drei Revisionsverfahren die Befreiung der abhängig beschäftigten Rechtsanwälte bei
nichtanwaltlichen Arbeitgebern auf Grundlage des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI verneint. In den Verfahren
B 5 RE 13/14 R wurden die Revisionen der Kläger zurückgewiesen. Die Revision der Beklagten in der Streit-
sache B 5 RE 9/14 R führte zur Aufhebung des angegriffenen Urteils des Landessozialgerichts Baden-Würt-
temberg und zur Zurückweisung der Berufung des Klägers gegen das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe.

Das BSG kam zu dem Ergebnis, dass die angefochtenen Bescheide der DRV Bund rechtmäßig seien und die
Kläger nicht in ihren Rechten verletzten, weil diese in ihrer Beschäftigung nicht zugleich Rechtsanwälte seien
und daher eine mehrfache Begründung von Versicherungspflicht durch ein und dieselbe Erwerbstätigkeit, die
mit der begehrten Befreiung von der Rentenversicherungspflicht aufgehoben werden könnte, nicht vorliege.

Die Kläger der Revisionsverfahren seien grundsätzlich abhängig beschäftigt und damit in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung pflichtversichert ( 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV, 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI). Eine Befreiung gem.
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI setze voraus, dass die Beschäftigten eine Tätigkeit ausübten, wegen der sie aufgrund
einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-recht-
lichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungsrechtseinrichtung ihrer Berufsgruppe und zugleich kraft ge-
setzlicher Verpflichtung Mitglied einer berufsständischen Kammer geworden sind. 

Hieraus folge, dass gerade diejenige Erwerbstätigkeit, die in der Form der Beschäftigung ( 7 Abs. 1 Satz 1 SGB
IV) zur Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung führe, notwendigerweise gleichzeitig der-
jenigen Tätigkeit angehören müsse, die parallel die zwangsweise Mitgliedschaft in einer berufsständischen
Kammer und zugleich in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung begründet habe. Nur auf diese Art und
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Weise könne die in Art. 2 GG geschützte Vorsorgefreiheit begrenzt werden, in dem durch die Befreiung eine
Doppelversicherung vermieden werde. Der Tatbestand des § 6 SGB VI erfordere damit eine Schnittmenge, nach
der die rentenrechtlich konkret in Frage stehende Erwerbstätigkeit jeweils beiden Bereichen angehören müsse.
Es liege keine solche Übereinstimmung hinsichtlich der Tätigkeiten bei Syndikusrechtsanwälten vor, da Rechts-
anwälte, die in ständigem Dienst- und Anstellungsverhältnissen bei einem nicht anwaltlichen Arbeitgeber an-
gestellt seien, grundsätzlich nicht anwaltlich tätig würden (BVerfG v. 04.11.1992, Az. 1 BvR 7985, BVerfG 87,
287 ff, des BGH v. 07.11.2011, AnwZ (B) 20/10, EuGH v. 14.09.2010 - C 550/07 P). Die hinter den Urteilen
stehende „Doppelberufstheorie“ ergebe sich ohne weiteres aus der hergebrachten Ausgestaltung des anwalt-
lichen Berufsbildes nach der BRAO, ohne dass damit ein „einheitlicher Beruf‘ künstlich aufgespaltet werde.

Der Gesetzgeber gehe vielmehr davon aus, dass der Syndikusrechtsanwalt nach wie vor nicht von dem anwalt-
lichen Berufsbild erfasst werde: Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages habe dem Änderungsvor-
schlag des DAV zu § 46 BRAO nicht zugestimmt (BT-Drucks. 12/7656, S. 49).

Auch aus der Regelung des § 46 BRAO könne keine Anerkennung des Syndikusrechtsanwalts abgeleitet wer-
den: Die Vorschrift regele lediglich, dass Rechtsanwälte in zulässiger Weise und mit gesetzlichen Beschrän-
kungen in einem ständigen Dienst- und Angestelltenverhältnis beschäftigt sein könnten. Die Tätigkeit des Syn-
dikusanwalts stehe einer Tätigkeit als Rechtsanwalt damit zwar nicht entgegen, sie sei ihr aber auch nicht zu-
zurechnen.

Das BSG führte ausdrücklich aus, dass derjenige, der eine weisungsgebundene Tätigkeit ausübe, die seine gan-
ze Arbeitskraft in Anspruch nehme, nicht Anwalt sein könne.

Hinsichtlich der Rechtsfolgen des Urteils für die bereits befreiten Syndikusrechtsanwälte führte das BSG aus,
dass die Inhaber eines begünstigenden Befreiungsbescheides ein rechtlich geschütztes Vertrauen in den Fortbe-
stand dieser Entscheidung hätten, der über den Schutz der Regelung der §§ 44 ff. SGB X hinausgehen dürfte.
Denn die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung hätten die „Vier-Kriterien-Theorie“ selbst mit befördert
und angewandt. Da damit bei der gebotenen typisierenden Betrachtung Lebensentscheidungen über die per-
sönliche Vorsorge nachhaltig mit beeinflusst worden seien, könne einer Änderung der Rechtsauffassung hin-
sichtlich ergangener Befreiungsentscheidungen grundsätzlich und in aller Regel keine Bedeutung zukommen.
Obwohl das BSG in den drei Verfahren nicht über die Befreiung bei angestellten Rechtsanwälten in Rechtsan-
waltskanzleien zu entscheiden hatte, wies es darauf hin, dass Rechtsanwälte, die bei anderen Rechtsanwälten
im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses beschäftigt sind, befreit werden könnten, solange die Unabhängig-
keit und Weisungsfreiheit gewahrt werde. Zur Gewährleistung der zuletzt genannten Garantien müssten ver-
tragliche Abreden geschlossen werden.

3. Schlussfolgerungen

Folgende erste Schlussfolgerungen lassen sich aus den Urteilen des BSG v. 03.04.2014 ziehen:
a. Rechtsanwälte, die in einem ständigen Dienst- oder Angestelltenverhältnis bei einem nicht anwaltlichen Ar-
beitgeber beschäftigt sind, haben zukünftig keinen Befreiungsanspruch mehr auf Grundlage des § 6 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 SGB VI. Auf die Erfüllung der „Vier-Kriterien-Theorie“ kommt es nicht mehr an.
b. Diejenigen Syndikusanwälte, die für ihre aktuelle Tätigkeit über einen Befreiungsbescheid verfügen, sind in
dieser Position rechtlich geschützt, solange die Tätigkeit sich nicht verändert. Es bleibt abzuwarten, welche
Auswirkungen die Entscheidung des BSG auf Rechtsanwälte haben wird, die einen Arbeitgeber- oder einen Tä-
tigkeitswechsel vor dem 31.10.2012 bei der DRV Bund nicht angezeigt haben. 
Die weiteren Einzelheiten werden den Urteilsgründen entnommen werden können, die in spätestens fünf Mo-
naten vorliegen werden. Über die weiteren Entwicklungen werde ich Sie gerne informiert halten. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
Rechtsanwältin Valérie Gläß 
wiss. Mitarbeiterin 
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Digitale Kommunikation mit den Gerichten –
Der Elektronische Rechtsverkehr kommt
Rechtsanwältin Friederike Lummel, Rechtsanwältin Peggy Fiebig, Geschäftsführerinnen bei der BRAK

Berlin, den 13.03.2014

Im vergangenen Jahr hat der Bundestag das Gesetz
zur Förderung des Elektronischen Rechtsverkehrs mit
den Gerichten (ERV-Gesetz) verabschiedet. Sukzessi-
ve werden jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen,
dass spätestens ab 2022 jeder Rechtsanwalt und jede
Rechtsanwältin mit jedem Gericht in der Bundesrepu-
blik ausschließlich elektronisch kommuniziert.

Das heißt für uns Rechtsanwälte, dass wir unsere bis-
herige Arbeitsweise, die sich – zumindest im Schrift-
verkehr mit der Justiz – bisher im Wesentlichen an
Brief und Fax orientiert, ändern müssen, langfristig
aber auch eine erhebliche Erleichterung in unserem
Anwaltsalltag erwarten können.

Im Zentrum: Das beA
Die Bundesrechtsanwaltskammer wurde mit dem
durch das „Gesetz zur Einführung des Elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten“ neu eingeführten §
31a BRAO verpflichtet, für jeden Rechtsanwalt und
jede Rechtsanwältin bis zum 01.01.2016 ein soge-
nanntes besonderes elektronisches Anwaltspostfach
(beA) einzurichten. Das ist ein sehr ehrgeiziges Vorha-
ben, müssen doch mehr als 165000 Kolleginnen und
Kollegen und ihre etwa 300.000 Kanzleimitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter Zugriff auf ein Kommunikations-
system erhalten, dass einerseits in höchstem Maße si-
cher und andererseits möglichst unkompliziert in der
Handhabung ist. Dabei sind selbstverständlich sowohl
die Vorgaben des ERV-Gesetzes als auch der beste-
henden Verfahrensordnungen und die Regelungen des
anwaltlichen Berufsrechts zu berücksichtigen.

Was das beA können muss
Um zu evaluieren, welche praktischen Anforderungen
an das künftige beA beziehungsweise an das Kommu-
nikationssystem insgesamt gestellt werden müssen,
hat die BRAK im vergangenen Jahr zwei Onlinebefra-
gungen durchgeführt, an denen insgesamt mehr als
8.000 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen ha-
ben. 
In der ersten Umfrage ging es um den Umfang der an-
waltlichen Kommunikation mit den Gerichten und von
Anwalt zu Anwalt. Das Ergebnis hat uns gezeigt, dass
ein höchstleistungsfähiges System erforderlich ist, um

die zu erwartenden immensen Datenmengen garantiert
störungsfrei zu transportieren. 
Als zweites haben wir nach der technischen Ausstat-
tung in den Kanzleien gefragt. Wir wollten beispiels-
weise wissen, welches Betriebssystem beziehungs-
weise welche Browser benutzt werden, und ob eine
spezielle Anwaltssoftware zum Einsatz kommt. Die
Umfrage hat uns gezeigt, dass die Kanzleien so unter-
schiedlich ausgestattet sind, dass wir unser System so
konfigurieren müssen, dass außer einem leistungsfähi-
gen Internetanschluss und natürlich einem Computer
keine weiteren technischen Voraussetzungen erforder-
lich sind. 
Neben den Online-Umfragen haben wir mehrere
Workshops mit verschiedenen Beteiligtengruppen –
Rechtsanwälten aus Kanzleien unterschiedlichster
Größe und Ausrichtung, Kanzleimitarbeiterinnen und
-mitarbeitern, Richterinnen und Richtern und auch den
Herstellern von Kanzleisoftware – durchgeführt. Denn
all deren Bedürfnisse müssen bei der Konzeption eines
effektiven anwaltlichen Kommunikationssystems be-
rücksichtigt werden.

Oberste Priorität – Sicherheit und Verlässlichkeit
Nicht nur im Lichte der Snowden-Affäre, sondern vor
allem im Hinblick auf unsere wichtigste Berufspflicht
– die Verschwiegenheit – hat die Sicherheit bei der
Konzeption des neuen Systems oberste Priorität. Nach
§ 31a BRAO darf der Zugang zum einzelnen Anwalt-
spostfach nur durch ein sicheres Verfahren mit zwei
voneinander unabhängigen Sicherungsmitteln mög-
lich sein. Wie diese Sicherungsmittel konkret ausse-
hen, wird im Laufe der weiteren Systemkonzeption
geklärt werden. Denkbar sind beispielsweise Signatur-
karten oder auch der neue maschinenlesbare Personal-
ausweis.
Das System wird so gestaltet sein, dass Nachrichten,
die versendet werden, nachweisbar manipulationsfrei
und geheim übermittelt werden. Niemand Drittes,
auch nicht die BRAK, darf Kenntnis vom Inhalt der
Nachricht erhalten können. Wir werden ein System
entwickeln, dass darüber hinaus die eindeutige Au-
thentifizierung des Absenders einer Nachricht sowohl
hinsichtlich seiner Person als auch seiner Funktion
(Rechtsanwalt) erlaubt. Der Nachweis der Anwaltsei-
genschaft wird dabei über das angebundene tagesak-
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tuelle bundeseinheitliche Rechtsanwaltsregister si-
chergestellt. 

Nutzerfreundlich und barrierefrei
Wie bereits oben berichtet haben unsere Onlineumfra-
gen ergeben, dass in den Kanzleien höchst unter-
schiedliche technische Ausstattungen vorhanden sind
– vom kompletten E-Büro über mit Kanzleisoftware
arbeitenden, im Übrigen aber auf Papierakten basie-
renden Kanzleien bis hin zur Kanzlei, die ihren Com-
puter lediglich für Internetrecherchen nutzt. 
Die BRAK kann und will nicht in die Abläufe der ein-
zelnen Anwaltskanzleien eingreifen. Wie sie intern or-
ganisiert ist, muss weiterhin allein der Entscheidung
des jeweiligen Kanzleiinhabers obliegen. Das heißt,
das Anwaltspostfach muss so konfiguriert sein, dass es
einerseits mit minimalstem technischem Aufwand er-
reichbar ist, andererseits aber auch die Einbindung in
anspruchsvolle Kanzleisoftware mit elektronischer
Aktenführung erlaubt. 
Die BRAK wird daher einen Client entwickeln, der ei-
nen gesicherten Zugang zum Anwaltspostfach allein
über den Internetbrowser eines Computers erlaubt.
Jede Rechtsanwältin und jeder Rechtsanwalt kann da-
her, sofern die entsprechenden Zugangsmittel vorhan-
den sind, von jedem internetfähigen Computer sein
Anwaltspostfach erreichen. Darüber hinaus wird das
System Schnittstellen erhalten, über die die Anbin-
dung der gängigen Anwaltssoftwareprogramme mög-
lich ist. 
Eine Selbstverständlichkeit, die allerdings auch schon
im Gesetz vorgesehen ist, ist die Barrierefreiheit des
Anwaltspostfaches. Der Zugang zum Anwaltspostfach
wird also für blinde und sehbehinderte Menschen ganz
genauso möglich sein.

Das beA im Anwaltsalltag
Die meisten Kanzleien sind heute arbeitsteilig organi-
siert. Auch diese Realität wird das künftige System ab-
bilden, indem jede Rechtsanwältin und jeder Rechts-
anwalt die Möglichkeit erhält, für sein Postfach unter-
schiedliche Berechtigungen zu erteilen. So können
Kanzleimitarbeiter, aber auch vertretungsberechtigte
Kollegen einen Zugang zum eigenen Postfach erhalten
– mit oder ohne die Berechtigung zur Versendung von
Nachrichten. Die Zugangsberechtigungen können
auch so organisiert werden, dass faktisch ein virtuelles
Kanzleieingangspostfach entsteht. Das System wird
also so gestaltet, dass es die Arbeit für alle erleichtert
und nicht verkompliziert.

Die Kosten
Ein so anspruchsvolles System kostet Geld. Sowohl
die Einrichtung als auch der laufende Betrieb werden
erhebliche finanzielle Mittel erfordern. Auf Grund der
Beteiligung aller Kolleginnen und Kollegen wird der
finanzielle Beitrag des einzelnen jedoch deutlich über-
schaubar bleiben. Und selbstverständlich wird die
BRAK entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag für
Alle die wirtschaftlich sinnvollste Lösung wählen. Wir
dürfen nicht vergessen: Hätten sich die ursprünglichen
Pläne, die auf die Schaffung einer individuellen Be-
rufspflicht zur Einrichtung und Unterhaltung eines
Anwaltspostfaches abzielten, durchgesetzt, wäre die
finanzielle Belastung für jeden von uns erheblich hö-
her.

Was passiert nach dem 01.01.2016
Wir Rechtsanwälte werden Vorreiter beim Elektroni-
schen Rechtsverkehr sein. Am 1. Januar 2016 wird
jede Rechtsanwältin und jeder Rechtsanwalt in der
Lage sein, Schriftsätze und andere Dokumente
elektronisch zu versenden und zu empfangen. Der Jus-
tiz wurde vom Gesetzgeber ein etwas längerer Umset-
zungszeitraum ermöglicht. 
Das heißt, zunächst, dass die elektronische Kommuni-
kation zwischen Anwälten untereinander ab 2016
möglich ist. Das ist bereits ein erheblicher Nutzwert.
Ab dem 1. Januar 2018 soll, so das Gesetz, der elektro-
nische Zugang zu allen Gerichten grundsätzliche er-
öffnet sein. Allerdings wurde den Ländern die Mög-
lichkeit eingeräumt, die elektronische Erreichbarkeit
ihrer Gerichte bis zum 1. Januar 2020 zu verschieben.
Auf der anderen Seite können die „Vorreiterländer“,
die bereits ab 2018 elektronisch erreichbar sind, ab
2020 eine Pflicht für Rechtsanwälte vorsehen, aus-
schließlich elektronisch zu kommunizieren. Späte-
stens ab 2022 gilt diese Pflicht dann in der gesamten
Bundesrepublik.
Einen Pferdefuß hat die gesetzliche Regelung aller-
dings: Während wir Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte ab 2022 und gegebenenfalls sogar auch schon
früher zwingend elektronisch mit den Gerichten kom-
munizieren werden, gibt es für die Justiz keine ent-
sprechende Verpflichtung. Die BRAK wird sich daher
weiter nachdrücklich dafür einsetzen, dass die elektro-
nische Kommunikation beidseitig verbindlich ausge-
staltet wird. Denn nur dann wird der Elektronische
Rechtsverkehr seinen vollen Nutzen entfalten können.
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Einsatz von Verschlüsselungstechniken in der
Kanzleikommunikation?
Nicht zuletzt durch die jüngsten „Überwachungsskan-
dale“ rückt das Thema Datenschutz in das Bewusst-
sein der Bürgerinnen und Bürger. Diese dürfen aus
dem Selbstverständnis des Berufsstandes  heraus er-
warten,  dass  auch  in der Anwaltskanzlei alles getan
wird, um einem Datenverlust und einer unnötigen Da-
tenverbreitung entgegenzuwirken. Schließlich hat der
Rechtsanwalt seine Mandanten vor Rechtsverlust zu
schützen und ist in besonderer Weise zur Verschwie-
genheit verpflichtet, vgl. § 43 a Abs. 2 BRAO, § 1
Abs. 3 und § 2 BORA.

Nun lässt sich allerdings aus keinem rechtlichen Ge-
sichtspunkt eine unbedingte Pflicht herleiten, mit
Mandanten (oder Dritten) unverschlüsselt – etwa per
Mail – zu kommunizieren. Weder aus Vorschriften des
BDSG, noch aus strafrechtlichen Bestimmungen
(insb. § 203 Abs. 1 Ziff. 3 StGB) oder aus berufs-
rechtlichen Erwägungen – insb. der anwaltlichen
Schweigepflicht des § 43 a BRAO - heraus muss da-
her Kryptographie zur Verschlüsselung von Mails ein-
gesetzt werden. Gleichwohl ist jedenfalls das Angebot
zur verschlüsselten Kommunikation auch in der Kanz-
lei Kür. Und diese Kür lässt sich mit einfachen Mitteln
und geringem Aufwand ohne Weiteres erledigen. Ver-
schlüsselung lässt sich mit frei zugänglichen, intuitiv
zu bedienenden Werkzeugen realisieren, wobei nicht
einmal die bewährte, in der Kanzlei eingesetzte Soft-
ware ersetzt werden muss.

Möchte man etwa einen Vertragsentwurf verschlüsselt
übermitteln, dann genügt es schon, die Textdatei mit
dem Vertrag über ein Komprimierungsprogramm,
etwa 7zip, auf Mausklick zu verschlüsseln. Nach Aus-
tausch des vergebenen Passwortes etwa per Telefon
oder SMS kann die Textdatei auf dem Zielsystem ent-
schlüsselt und normal bearbeitet werden. Viele Text-
verarbeitungen, so auch Word, bieten ein verschlüssel-
tes Speichern an. Übrigens lassen sich in gleicher
Weise PDF-Dateien verschlüsseln. Der Export in ein
verschlüsseltes PDF-Format wird entweder über eine
eigenständige Software, z.B. AdobeAcrobat oder aus
der Textverarbeitung selbst geleistet, z.B. etwa durch
OpenOffice/LibreOffice. Auch die Verschlüsselung ei-
ner kompletten Mail ist sehr einfach über Installation
von Kryptografiemodulen zu leisten. Die sehr sichere
PGP-Verschlüsselung kann z.B. über die Pakete

GPG4Win oder Enigmail in herkömmlichen Mailpro-
grammen, z.B. Outlook oder Thunderbird realisiert
werden. Der Verschlüsselungsstandard S/MIME ist in
den allermeisten Mailprogrammen bereits eingebaut.
Ein Rückgriff auf angebotene Produkte wie z.B. De-
Mail oder den E-Post-Brief ist allein zur Realisierung
einer sicheren, verschlüsselten Kommunikation nicht
nötig.

Auch das Verschlüsseln ganzer Dateiverzeichnisse
oder sogar von Laufwerken ist einfach möglich. Hier
könnte z.B. das in vielen aktuellen Windows-Versio-
nen eingebaute System Bitlocker genutzt werden. Frei
verfügbare Alternativen existieren, etwa die als sehr
sicher bekannte Software TrueCrypt. Ist eine solche
Verschlüsselung von Daten in der Kanzlei selbst nicht
verpflichtend, so ist sie beim Speichern „online“, also
in der sogenannten Cloud, Pflicht. Mit dem unver-
schlüsselten Ablegen von Mandatsinformationen im
Internet findet – sofern der Mandant dies nicht aus-
drücklich gestattet – ein nicht autorisiertes Offenbaren
sowohl im Sinne des § 43 a BRAO wie auch zumin-
dest des objektiven Tatbestandes des § 203 Abs. 1 Ziff.
3
StGB statt. Zu denken ist auch an Fallkonstellationen
in der Beschlagnahme von Datenträgern bei (externen)
Speicherdiensten. Verwertungsverbote werden hier
etwa nur schwerlich geltend gemacht werden können.

Bedacht werden sollte in diesem Zusammenhang, wie
schnell auch aus Gründen der Bequemlichkeit ein un-
verschlüsseltes Speichern „in der Cloud“ stattfindet.
So ist der Google-Kalender wegen seiner Verfügbar-
keit, seines Funktionsumfangs und insbesondere sei-
ner perfekten Anbindungsmöglichkeiten an Android-
Smartphones durchaus nützlich. Allerdings findet dort
ebenso ein unverschlüsseltes Speichern von Informa-
tionen statt wie bei der „Konkurrenz“, der Fa. Apple,
in deren iCloud. Eine Nutzung solcher Dienste sollte
daher im anwaltlichen Alltag unterbleiben.

Dies bedeutet durchaus nicht, auf Segnungen „der
Cloud“ im Anwaltsalltag verzichten zu müssen. Es ist
sogar verhältnismäßig einfach, diese Dienste entweder
in den eigenen Räumen auf einem eigenen Server ein-
zurichten, oder ein eigenes Cloud-System bei einem
vertrauenswürdigen (ortsansässigen?) Anbieter zu in-
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stallieren. Die freie Software „OwnCloud“ stellt eine
Lösung dar, die sich auch für Zwecke der Kanzlei an-
bietet. OwnCloud verfügt über eine eigenständige Ka-
lenderapplikation, eine Adressverwaltung, eine Datei-
ablage und andere Module bis hin zu einer online ver-
fügbaren Textverarbeitung. Damit können Dienste als
Alternative z.B. zum Google Kalender, Google Drive,
Dropbox etc. geschaffen werden, wobei die Daten je-

weils in der Kanzlei (bzw. bei einem vertrauenswürdi-
gen Anbieter) bleiben. Möglichkeiten der Synchroni-
sation mit Endgeräten (Android Smartphones, iPhone
etc.) sind schon fast selbstverständlich möglich.

Fazit: Verschlüsselte Kommunikation und Speiche-
rung ist auch für technische Laien einfach umzusetzen.
Man muss sich nur einmal einen Ruck geben...

Rechtsanwalt Christian Stücke 
aus Helmstedt
Fachanwalt für IT-Recht
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Neue Anschrift des Anwaltsgerichts Braunschweig

Zum 01. April 2014 ist die Geschäftsstelle des Anwaltsgerichts Braunschweig umgezogen. 
Die Adresse lautet nun wie folgt:

Bertha-von-Suttner-Str. 9
37085 Göttingen
Tel.:  0551 / 707280
Fax: 0551 / 7072829

Selbstverständlich können auch weiterhin alle Eingaben und Klagen in Braunschweig bei der Rechtsanwalts-
kammer fristwahrend eingereicht werden.

Zahlen zur Anwaltschaft
Mitgliederstatistik zum 01.01.2014

Die 28 deutschen Rechtsanwaltskammern hatten zum
01.01.2014 insgesamt 163.690 Mitglieder (Vorjahr:
161.821), davon 162.695 Rechtsanwälte, 276 Rechts-
beistände, 654 Rechtsanwalts-GmbHs und 26 Rechts-
anwalts-AGs.
Die Anwaltschaft ist damit weiter gewachsen, aber wie
schon in den letzten Jahren geringer als im jeweiligen
Vorjahr. Während zwischen 1996 und 2001 der Mit-
gliederzuwachs der Rechtsanwaltskammern bei über 6
Prozent lag, 2002 bei noch 5,93 Prozent, betrug er
2003 bis 2006 nur noch etwa 4 Prozent und sinkt seit
2007 auf jetzt 1,15 Prozent.

Die meisten Mitglieder hat nach wie vor die Rechts-
anwaltskammer München mit 20.969, gefolgt von der
Rechtsanwaltskammer Frankfurt mit 18.135 und der
Rechtsanwaltskammer Hamm mit 13.822. Die Rechts-
anwaltskammer Hamburg verzeichnete mit 2,32 Pro-
zent den höchsten Zuwachs, gefolgt von der Rechtsan-
waltskammer München. In sechs Rechtsanwaltskam-
mern ist die Mitgliederzahl gesunken, davon vier
Kammern der neuen Bundesländer.

Mitteilungen
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Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen
hier: Flyer „Psychosoziale Prozessbegleitung in Niedersachsen“ fur̈
Opferzeuginnen und Opferzeugen sowie fur̈ Kooperationspartner

Sehr geehrte Damen und Herren,

Opfern von Straftaten die bestmögliche Unterstützung
zu bieten, war der Niedersächsischen Landesregierung
schon immer ein wichtiges Anliegen. Mit dem zum 1.
Oktober 2009 in Kraft getretenen 2. Opferrechtsre-
formgesetz wurde die rechtliche Grundlage für die so-
genannte psychosoziale Prozessbegleitung geschaffen.

Das Niedersächsische Justizministerium hat sich der
Thematik in Form des Projekts „Implementierung ei-
nes landesweiten Angebotes der psychosozialen Pro-
zessbegleitung in Niedersachsen (pProbe)“ bis zum
Ende des Jahres 2012 intensiv gewidmet. Ziel des Pro-
jekts war es, verbindliche Qualitätsstandards zu entwi-
ckeln, eine geeignete Organisationsstruktur für ein
derartiges Angebot zu finden sowie eine geeignete

Maßnahme zur Qualifizierung von psychosozialen
Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleitern zu erar-
beiten.

Diese Projektziele sind inzwischen erfolgreich ver-
wirklicht und die Geschäftsführung der Stiftung Op-
ferhilfe Niedersachsen ist mit der Umsetzung der Pro-
jektergebnisse beauftragt worden. Zu diesem Zweck
ist in der Geschäftsführung eine koordinierende Stelle
eingerichtet worden, deren Mitarbeiterin als landes-
weite Ansprechpartnerin fungiert. Bereits im Jahr
2013 haben die ersten Fachkräfte die Qualifizierungs-
maßnahme erfolgreich abgeschlossen. Eine weitere
Maßnahme wird im März 2015 beginnen, sodass lang-
fristig ein flächendeckendes Angebot an psychosozia-
ler Prozessbegleitung zur Verfu ̈gung gestellt werden
kann.
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Das Angebot richtet sich an besonders belastete Zeu-
ginnen und Zeugen, insbesondere

• Kinder und Jugendliche,
• geistig beeinträchtigte Menschen,
• psychisch beeinträchtigte Menschen,
• Opfer von Straftaten, die sich über einen längeren

Zeitraum ersteckten,
• Opfer von besonders schweren Tatfolgen,
• Menschen mit altersbedingten Einschränkungen.

Die Zeuginnen und Zeugen erfahren vor, während und
nach der Verhandlung eine umfangreiche Betreuung
und damit eine Stabilisierung. Über den Sachverhalt,
der den Gegenstand des Strafverfahrens bildet, wird
im Rahmen der Begleitung nicht gesprochen, wodurch
eine Beeinflussung durch Dritte minimiert wird. Eine
derart intensive und professionelle Begleitung ermög-
licht weitestgehend stabile Zeuginnen und Zeugen, die
über Abläufe, Beteiligte sowie über die eigenen Rech-
te und Pflichten in einem Strafverfahren gut informiert
sind.

Es kann zugesichert werden, dass

• die Fachkräfte der psychosozialen Prozessbeglei-
tung in einer eigens fu ̈r die niedersächsischen
Bedürfnisse zugeschnittenen Qualifizierung oder ei-
ner vergleichbaren Maßnahme ausgebildet worden
sind und

• die Anbieter sich zur Einhaltung festgelegter sozial-
arbeiterischer Qualitätsstandards verpflichtet haben,
die das Niedersächsische Justizministerium in Zu-
sammenarbeit mit Expertinnen und Experten ver-
schiedenster Professionen erarbeitet hat.

Für den Zugang zu psychosozialer Prozessbegleitung
ist es häufig wichtig, dass Klientinnen und Klienten
auf dieses Angebot hingewiesen werden. Dies erfolgt
meist durch andere Opferhilfeeinrichtungen, die Poli-
zei, die Justiz oder Angehörige anderer Professionen.
Ich wäre dankbar, wenn Sie dieses Angebot Ihrerseits
unterstützen und Ihren nachgeordneten Geschäftsbe-
reich unter Beifügung der anliegenden Flyer darüber
unterrichten könnten. Ich werde Ihnen zeitnah einige
Exemplare der Flyer „Psychosoziale Prozessbeglei-
tung in Niedersachsen für Opferzeuginnen und Opfer-
zeugen“ und „Psychosoziale Prozessbegleitung in
Niedersachsen für Kooperationspartner“ auch posta-
lisch übersenden.

Weiterführende Informationen erhalten Sie durch die
koordinierende Stelle bei der Stiftung Opferhilfe (Ri-
chard-Wagner-Platz 1, 26135 Oldenburg, Telefon
0441/220 – 1111, opferhilfe@justiz.niedersachsen.de).
Gern informiert die Mitarbeiterin der koordinierenden
Stelle auch im Rahmen eines persönlichen Gesprächs
oder einer Dienstbesprechung über das Angebot der
psychosozialen Prozessbegleitung oder sendet Ihnen
bei Bedarf weitere Informationsmaterialien zu.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
Dr. Freels
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Verwaltungsgebührenordnung

der Rechtsanwaltskammer Braunschweig im
Zusammenhang mit dem Führen
der Fachanwaltsbezeichnung
gem. § 89 Abs. 2 Nr. 2 der

Bundesrechtsanwaltsordnung in der
Fassung vom 11.07.2002 (BGBI. I, S. 2592)

geändert und genehmigt in der Kammerversammlung
vom 26.03.2014

§ 1

Für die Bearbeitung eines Antrages zum Führen einer
Fachanwaltsbezeichnung wird eine pauschale Verwal-
tungsgebühr in Höhe von 350,00 Euro erhoben.

§ 2

Für die zweite und jede weitere Mahnung zur Einrei-
chung des  Fortbildungsnachweises gem. § 15 FAO
werden 30,00 Euro erhoben.

Bekanntmachungen

§ 3

Diese Verwaltungsgebührenordnung tritt am
01.07.2014 in Kraft. 

Die vorstehende Verwaltungsgebührenordnung der
Rechtsanwaltskammer für Oberlandesgerichtsbezirk
Braunschweig wird hiermit ausgefertigt und wird in
den Mitteilungen der Rechtsanwaltskammer für den
Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig bekannt ge-
macht.

Braunschweig, den 27.03.2014

gez. Schlüter

Schlüter
-Präsident-
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Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren
Herausgeber Detlef Burhoff,  ZAP-Verlag, 3. Aufl. 2012, 1773 S., EUR 118,00. 
ISBN: 978-3-89655-653-0

Zum 01.01.2013 waren im Verkehrszentralregister in
Flensburg mehr als 9 Millionen Personen registriert.
Vielfach drohen bei den entsprechenden Verfahren ein
Fahrverbot oder aber sogar die Entziehung der Fahrer-
laubnis. Um ein entsprechendes Mandat zur Zufrie-
denheit des Mandanten bearbeiten zu können, sind
fundierte Kenntnisse im straßenverkehrsrechtlichen
OWi-Recht für den Rechtsanwalt unverzichtbar. 

Das Handbuch von Burhoff (Hrsg.) und seiner Mitau-
toren aus Richter- und Anwaltschaft lässt dabei keine
Fragen aus der sehr komplexen Materie unbeantwor-
tet. 

Eine Besonderheit besteht darin, dass das Buch ohne
klassische Gliederung auskommt, sondern, wie bei ei-
nem Lexikon, in alphabetischer Reihenfolge Stich-
worte inhaltlich behandelt werden. So beginnt das
Buch mit Ausführungen zu dem Stichwort "Ableh-
nung eines Richters" und endet mit Ausführungen zum
dem Stichwort "Zwangsvollstreckung". Dieser Aufbau
des Buches ist für die praktische Arbeit sehr hilfreich,
da schnell und zielgerichtet die erforderlichen Infor-
mationen für die zu behandelnde konkrete Problema-
tik zur Verfügung stehen. Äußerst hilfreich ist es auch,
das bei vielen Stichworten in einem Kasten mit der
Überschrift "das Wichtigste in Kürze" nochmals die
wesentlichen Punkte zusammengefasst werden. 

Selbstverständlich steht dem Nutzer des Handbuches
auch ein sehr detailliertes und übersichtliches Stich-
wortverzeichnis zur Verfügung, aus dem beispiels-
weise entnommen werden kann, unter welcher Rand-
nummer welches Messverfahren bzw. welches Mess-

Buchbesprechungen

gerät erörtert wird. Auch wenn man den Aufbau des
Buches zunächst als ungewöhnlich empfinden sollte,
wird man bei der täglichen Arbeit schnell feststellen,
dass die alphabetische Gliederung ein schnelles und
zielgerichtetes Arbeiten ermöglicht. Auch in einer
Hauptverhandlung kann das Handbuch aufgrund des
unkomplizierten Zugriffes auf die erforderlichen In-
formationen als hilfreiche Unterstützung dienen. 

In die 3. Auflage wurden im Übrigen unter anderem
die Stichwörter Videoüberwachung, Beweisverwer-
tungsverbote, Vollstreckung ausländischer Geldsank-
tionen sowie Winterreifenpflicht zusätzlich zur Vor-
auflage aufgenommen. 

Allen Autoren des Handbuches gelingt es, die für die
Verteidigung eines Betroffenen wesentlichen Punkte
praxisnah und mit den richtigen Schwerpunkten dar-
zustellen, wobei diese Punkte auch im Text nochmals
farblich hervorgehoben sind. 

Auch der 3. Auflage ist im Übrigen eine CD-ROM
beigefügt, aus der Mustertexte bzw. Formulierungs-
beispiele für Schriftsätze übernommen werden kön-
nen. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass das Handbuch ein
Hilfsmittel in straßenverkehrsrechtlichen OWi-Ver-
fahren ist, welches jedem Praktiker nur empfohlen
werden kann.

Rechtsanwalt Hans-Jörg Mausolff, Goslar
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Personalnachrichten

Neuzulassungen
vom 10.02.2014 bis 10.05.2014

Hartmann, Stephan Braunschweig
Pohlmann, Carolin Braunschweig
Voigt, Lutz-Peter Braunschweig 
Zaizaa, Salim Wolfsburg
Kilian, Hauke Patrick Göttingen
Klausnitz, Florian Göttingen
Stollwerck-Bauer, Dinah Valerie Göttingen
Prjadkina, Janina Rosdorf Anderweitige Zulassungen

vom 10.02.2014 bis 10.05.2014

Steinke, Friederike Braunschweig
Eichholz, Martin Wolfenbüttel 
Raimondo, Diana Göttingen
Engelhardt, Marco Einbeck
Neben, Daniel Einbeck

Löschungen
Vom 10.02.2014 bis 10.05.2014

Berg, Sebastian Braunschweig
Bremer, Nadine Braunschweig
Brunke, Tobias Braunschweig
Demirel, Bayram Ali Braunschweig
Klöhn, Michael Braunschweig
Leitzke, Walther Braunschweig
Mietz, Britta Patricia Braunschweig
Twelmeier, Lars Braunschweig
Steininger, Thomas Goslar
Meyer, Gerlind Salzgitter
Kleinert, Dennis Schöningen
Prüfer, Angela Vechelde
Euler, Wolfgang Bovenden
Thode, Hans-Peter Bad Sachsa
Eberth, Catherine Göttingen
Müller, Jan-Michael Göttingen
Peters, Michaela Göttingen
Tadjerpisheh, Michka Göttingen
Wichmann, Daniel Göttingen
Bischoff, Jörg Hardegsen
Gabel, Rolf, Dr. Dr. Hann. Münden
Merkel, Niklas Northeim

Neue Fachanwaltszulassungen
Arbeitsrecht:
Herr Rechtsanwalt Sönke Vahle aus Braunschweig

mit Urkunde vom 31.03.2014

Bau- und Architektenrecht:
Herr Rechtsanwalt Thomas Kindel aus Braunschweig

mit Urkunde vom 12.03.2014
Herr Rechtsanwalt Frank-Rainer Söhngen aus Braunschweig

mit Urkunde vom 23.04.2014

Erbrecht:
Herr Rechtsanwalt Uwe Rhein aus Salzgitter

mit Urkunde vom 12.03.2014

Insolvenzrecht:
Herr Rechtsanwalt Cord von Kalm aus Braunschweig

mit Urkunde vom 31.03.2014

Medizinrecht:
Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Siegert aus Seesen

mit Urkunde vom 07.04.2014

Miet- und Wohnungseigentumsrecht:
Herr Rechtsanwalt Matthias Lucas aus Braunschweig

mit Urkunde vom 31.03.2014

Steuerrecht:
Herr Rechtsanwalt Wilfried Grafen aus Uslar

mit Urkunde vom 19.03.2014
Herr Rechtsanwalt Michael Jocksch aus Braunschweig

mit Urkunde vom 31.03.2014

Verkehrsrecht:
Herr Rechtsanwalt Kai-Christian Franken aus Göttingen

mit Urkunde vom 30.04.2014

Verwaltungsrecht:
Herr Rechtsanwalt Martin Kirschke aus Braunschweig

mit Urkunde vom 31.03.2014

Wiederzulassungen
vom 10.02.2014 bis 10.05.2014

Bräuning, Simone Braunschweig 
Kellmann, Helmut Braunschweig
Lehmann, Carsten Braunschweig
Balleer, Astrid Göttingen
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Rechtsanwälte/innen:

40 Jahre
Herr Rechtsanwalt Joachim Clemens aus Braunschweig ist seit März
1974 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Michael Thierack aus Braunschweig
ist seit März 1974 zugelassen.

35 Jahre
Herr Rechtsanwalt und Notar Rainer Kupzok aus Northeim ist seit
April 1979 zugelassen

30 Jahre
Frau Rechtsanwältin Vera Krug von Einem aus Jühnde ist seit März
1984 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Roland Mügge-Weißenborn aus Nörten-Harden-
berg ist seit März 1984 zugelassen.
Frau Rechtsanwältin und Notarin Gisela Lampe aus Göttingen ist
seit April 1984 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Werner Siebers aus Braunschweig ist seit April
1984 zugelassen.
Frau Rechtsanwältin Angelika Blaseg aus Northeim ist seit Mai
1984 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Hans-Hermann Lampe aus Göttingen
ist seit Mai 1984 zugelassen.

Jubiläen
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Anwaltsbüros, die in den zurückliegenden Monaten auf eine besonders langjährige Tätigkeit
zurückblicken können.

Mitarbeiter/innen:

10-jähriges Firmenjubiliäum bei Kanzlei für Arbeitsrecht Christiane
Hochhut

Frau Michaela Wessel trägt seit 10 Jahren mit ihrer Tatkraft und ih-
rem Fachwissen zum Erfolg der Anwaltskanzlei bei. Die Kanzlei be-
dankt sich herzlich für die umsichtige Arbeit, Treue und tägliche Em-
pathie gegenüber Mandanten.
Die Kanzlei freut sich auf weitere erfolgreiche und gemeinsame Jah-
re.
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Veranstaltungen

Seminare/Fortbildungen

Auch in den nächsten Monaten bietet die Rechtsanwaltskammer Braunschweig wieder Fortbildungs- und Fachanwaltssemi-
nare an. Die aktuellen Veranstaltungstermine sowie das Anmeldeformular finden Sie als Einleger in der Kammermitteilung
oder auf unserer Internetseite www.rak-braunschweig.de unter der Rubrik „Mitglieder/Fortbildung und Termine“.

Bitte merken Sie sich bereits jetzt folgende Termine vor:

18.06.2014 Seminar für Auszubildende und Mitarbeiter:
13:00 – 19:00 Uhr „Der richtige Draht zum Mandanten“ 

Referentin : Brigitte Worg, Geschäftsführerin der
Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt
- bereits ausgebucht – 

24.09.2014 Praktikerseminar: Baurecht
13:30 – 19:00 Uhr „Werklohnforderung, Durchsetzung

und Abwehr“
Referent: Rechtsanwalt und Notar a.D. Walter Leitzke
Anerkennung gem. § 15 FAO für Bau- und Architektenrecht 

10.10.2014 Praktikerseminar:  Ordnungswidrigkeitenverfahren
13:30 – 19:00 Uhr „Rechtsbeschwerde in Bußgeldsachen – von Vorne 

gedacht. Ein Streifzug durch das Bußgeldrecht“
Referent: Dr. Benjamin Krenberger, Richter am
Amtsgericht Landstuhl
Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht und Strafrecht

15.10.2014 Praktikerseminar: Erbrecht
13:30 – 19:00 Uhr „ Aktuelles Erbrecht unter besonderer Berücksichtigung des

gemeinschaftlichen Testaments“
Referent: Prof. Dr. Maximilian Zimmer,
Notar in Wernigerode
Anerkennung gem. § 15 FAO für Erbrecht

22.10.2014 Praktikerseminar: Mietrecht  - Göttingen -
13:30 – 19:00 Uhr „Mietrechtsänderung 2013 und ihre Auswirkungen auf das

vermietete Wohnungseigentum“
Referenten: Rechsanwälte Dr. Dieter Hildebrandt und
Jens Grundei, Göttingen
Fachanwälte für Miet- und WEG-Recht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Miet- und WEG-Recht 

19.11.2014 Praktikerseminar: Mietrecht  - Braunschweig -
13:30 – 19:00 Uhr „Mietrechtsänderung 2013 und ihre Auswirkungen auf das

vermietete Wohnungseigentum“
Referenten: Rechtsanwälte Dr. Dieter Hildebrandt und 
Jens Grundei, Göttingen 
Fachanwälte für Miet- und WEG-Recht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Miet- und WEG-Recht
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EINLADUNG
22. Jahrestagung der DIJVIIDJV vom 21. bis 26. Oktober 2014 in Tel Aviv

Liebe Mitglieder und Freunde der DLJV,

wir laden Sie herzlich zur 22. Jahrestagung der Deutsch4sraelischen Juristenvereinigung vom 21. bis 26. Oktober 2014
in Tel Aviv ein. Beigefügt finden Sie das Programm und die Anmeldeunterlagen.

Lassen Sie uns zu einzelnen Themen der Tagung noch einige Hinweise geben:

Die Gewaltenteilung als Tragsäule der Demokratie wirft spannende Fragen auf. Zur Aufhebung von Gesetzen durch die
Judikative werden wir die Sichtweise eines Richters des Bundesverfassungsgerichts und eines Richters des Supreme Court
kennenlernen.

Das Thema Erbrecht ist aufgrund der neuen juristischen und demografischen Entwicklungen in beiden Ländern von hoher
Aktualität und großer praktischer Bedeutung. Ab dem 17. August 2015 wird die Europäische Erbrechtsverordnung (Ver-
ordnung EU Nr. 650/2012, EU-ErbVO) gelten. Diese neue EU-Verordnung regelt, welches Erbrecht auf einen Erbfall mit
internationalem Bezug anzuwenden ist.

Das Konzept der Law Clinics, ursprünglich aus den Vereinigten Staaten stammend, gibt Studenten die Gelegenheit, be-
reits während der universitären Ausbildung erste praktische Erfahrungen in der Bearbeitung realer Fälle zu sammeln. Die
Idee ist, Menschen, die sich keinen Rechtsbeistand leisten können, kostenlose Rechtsberatung anzubieten. Die Law Clinic
legt den Schwerpunkt dabei auf die Zusammenarbeit mit der nichtjuristischen Öffentlichkeit, d. h. es soll vor allem der
Kontakt mit dem Mandanten simuliert werden. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Tagung wird das Verhältnis von Recht und Literatur bilden. Im Rahmen eines Panels wer-
den Rechtswissenschaftler mit Vertretern der Verlagsseite und einer Autorin über die oftmals widerstreitenden Interessen
von Schutz und Verwertung geistigen Eigentums im digitalen Zeitalter diskutieren. Wir freuen uns, dass u.a. Marina Weis-
band, ehemalige Geschäftsfiihrerin der Piratenpartei und Autorin, ihre Teilnahme an diesem Panel zugesagt hat. Einen
Bogen zu dieser Veranstaltung schlägt dann die Lesung eines israelischen Schriftstellers.

In diesem Jahr feiert unsere Vereinigung ihr 25-jähriges Bestehen. Dies wollen wir im Rahmen der Tagung in einer Feier-
stunde würdigen.

Selbstverständlich wird es auch wieder ein Begleitprogramm geben. Geplant ist für den 25. Oktober u.a. ein Bauhaus-
Stadtspaziergang durch Tel Aviv. Weitere Informationen dazu erhalten Sie spätestens zu Tagungsbeginn.

Die Teilnahme an dem geförderten Programm für Studenten, Referendare und wissenschaftliche Mitarbeiter ist auf eine be-
stimmte Anzahl von Teilnehmern begrenzt. Die Teilnahmeberechtigung erfolgt nach Eingangsdatum der Anmeldung. In Ih-
rem Interesse bitten wir so schnell wie möglich um Zusendung des ausgefüllten Anmeldeformulars.

Eine Anmeldung zur Tagung ist bis zum 31.08.2104 möglich. Wir haben Ihnen die Anmeldebögen und das Tagungspro-
gramm in zweifacher Ausfertigung beigefügt. Sie können diese gerne an Kollegen und Freunde weiterreichen. Außerdem
finden Sie alle Tagungsinformationen und Anmeldeformulare auch auf unserer Homepage.

Wir empfehlen zudem nachdrücklich eine frühzeitige Reservierung von Flug und Unterkunft, da Kontingente nur in be-
grenzter Anzahl zur Verfügung stehen. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen dem beigefügten Reise-Informationsblatt
und wenden Sie sich für die Buchung von Flug und Hotel an das Reisebüro Diesenhaus Ram GmbH in Frankfurt/Main.

Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen unsere Geschäftsführerin, Jacqueline Hopp, telefonisch oder per Email ger-
ne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
Elmar Esser Zvi Tirosh 
1 .Vorsitzender der DIN 2.Vorsitzender der Dliv 
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Goslarer Fortbildungstage
Seminare für Anwälte in chronologischer Reihenfolge:
Samstag, 20.09.2014

Aktuelle Fragen im Unterhalts-, Umgangs- und Sorge-

rechtsverfahren mit verfahrensrechtlichen Aspekten-

Argumentationsstrategien aus Sicht der Frau und des

Mannes

Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahmebe-
scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 6 Zeitstunden.

Referenten: Dr. Wolfram Viefhues,

Weiterer Aufsichtsführender

Richter am AG Oberhausen

Tagungsort: Goslar, Hotel Niedersächsischer Hof,
Klubgartenstrasse 1-2

Zeit: 09.30-17.00 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 210,00 € zzgl. 19% Mwst.

Themenübersicht:

Praktische Auswirkungen der Reform der Verfahrenskos-
tenhilfe auf die anwaltliche Arbeit; Befristung und Begren-
zung des nachehelichen Unterhalts; Betreuungsunterhalt;
Unterhalt Minderjähriger und volljähriger Kinder; Risiken
bei Titeln aus der Zeit der Minderjährigkeit nach Eintritt der
Volljährigkeit; Neues vom Elternunterhalt; Abänderungsver-
fahren; Risiken der einstweiligen Anordnung; Überblick
über praxisrelevante Rspr. Zum Umgangs- und Sorgerecht

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet jeweils ein umfangrei-

ches Seminarskript, Pausenverpflegung sowie bei

ganztägigen Veranstaltungen ein Mittagessen.

Seminarleitung: Rechtsanwältin Martina Pfeil, Goslar

Online-Buchung im Internet:
www.goslarer-fortbildungstage.de





Maul-Druck GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 20
38124 Braunschweig

Telefon 0531-261280
www.mauldruck.de

AUSDRUCK?
»Unsere Möglichkeiten 
gehen über Standard 
weit hinaus.«

Das macht uns gut 
und ein Quäntchen besser.


